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Amtlicher Theil.

Gesene; Perordnungen der Keichsbehörden.

Abkommen, betreffend die Vorarbeiten zum Bau einer Central-Eisenbahn

in Deutsch-Ostafrika.

555

Es treten:

1. die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes,
2. die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft und

3. die Deutsche Bank, sämmtlich in Berlin,

auf Grund nachstehender Vereinbarung zu einem Komitee zusammen, welches die Einleitung zum Bau
einer deutsch-ostafrikanischen Centralbahn bezweckt, um die Küste des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes
mit dem Seengebiet des Tanganyika und Victoria-Nyanza zu verbinden.

81.

Die Deutsche Bank erklärt hierdurch ihre Bereitwilligkeit, sich zu einem Dritttheil an den Kosten
der Vorarbeiten zu der eingangs gedachten Eisenbahnanlagc zu betheiligen, während die beiden anderen
Dritttheile im gleicher Höhe von der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes und der Deutsch-
Ostafrikanischen Gesellschaft aufzubringen sind. Den beiden letzteren vertragschließenden Theilen sollen hierbei
die für den Beginn dieser Tracirungsarbeiten bereits verausgabten Beträge in Aurechuung gebracht werden,
wogegen die hieraus bestrittenen Vorarbeiten in das gemeinschaftliche Eigenthum der drei vertragschließenden
Theile übergehen. Die vertragschließenden Theile gehen von der Voraussetzung aus, daß es sich nicht
sowohl um eigentliche, den Bau unmittelbar vorbereitende Vorarbeilen und Verauschlagungen handelt,
sondern um eine vorläusige Rekognoszirung desTerrains und um solche Vermessungen, welche bezwecken,

die Lage und Richtung der Bahn im Allgemeinen sestzustellen und einen Ueberblick über dic voraussichtlich
erforderlichen Kosten zu gewinnen.
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8 2.

Wenn es sich mit dem Fortschreiten dieser Vorarbeiten, deren Dauer auf zwei bis drei Jahre

geschätzt wird, herausstellen sollte, daß deren Kosten eine Gesammtsumme von 300 000 Mark übersteigen,
so ist jeder der drei vertragschließenden Theile berechtigt, weitere Zuschüsse zu verweigern. In solchem
Falle sind dic beiden anderen vertragschließenden Theile, oder jeder einzelne, berechtigt, während 14 Tagen
vom Tage der Weigerung ab gerechnet, gegen Erstatlung der Kosten, die Cession des Antheils des aus-

scheidenden vertragschliessenden Theiles zu verlangen.

83.
Die Leitung der Vorarbeiten wird unter Kontrole und Mitwirkung der Kolonial-Abtheilung des

Auswärtigen Amtes in die Händc eines Komitees gelegt, in welches jeder der drei vertragschließenden
Theile drei Mitglieder entsendet. Den Vorsitzenden ernennt die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes
aus der Mitte des Komitees; den Stellvertreter desselben wählen die beiden anderen vertragschließenden

Theile. Eine von der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes zu bestätigende Geschäfts= und Arbeits-

ordnung des Komitees wird dessen Geschäftsgang regeln und ein organisatorisches Reglement die Grundzüge
feststellen, wonach die Vorarbeiten in Ostafrika persönlich und sachlich zu leiten sind, sowie die Grundsätze,
welche insbesondere für die Wahl und Tracirung der Linie und für die Veranschlagung im Allgemeinen
maßgebend sein sollen. Das Komitee wählt, unter Genehmigung der Kolonial-Abtheilung, aus seiner Mitte
oder außerhalb derselben einen Geschäftsführer und bestimmt insbesondere dessen Befugnisse bezüglich An-
stellungen und Gelddispositionen. Auch können bestimmte Befugnisse auf Ausschüsse oder auf Delegirte
innerhalb oder außerhalb des Komitees übertragen werden.

84.

Sobald die Vorarbeiten ihren Abschluß erreicht haben werden, sollen deren Resultate in einem
Bericht an den Reichskanzler zusammengefaßt werden, der sich hiernach entscheiden wird, ob er a) überhaupt
die ganze Angelegenheit des Baues einerdeutsch=ostafrikanischen Centralbahn fallen lassen oder weiter ver-
folgen, oder ob er h) diesen Bau auf Kosten des Reichs oder der Kolonie selbst in die Hand nehmen,
oder ob er c) einer zu bildenden Eisenbahngesellschaft die Konzession zum Bau übertragen will. In dem

Falle zu a) bleiben die Vorarbeiten gemeinschaftliches Eigenthum der drei vertragschließenden Theile und
dürfen von keinem derselben ohne Zustimmung der anderen benutzt werden. In dem Falle zu b) werden
den im Eingange unter 2 und 3 aufgeführten vertragschließenden Parteien die auf ihren Theil fallenden.
Auslagen für die Vorarbeiten vom Reich zurückerstatiet. Für den Fall zu c) wird jedem der drei ver-

tragschliehenden Theile der Ersatz für seine Auslagen durch als vollgczahlt geltende Antheilsscheine der zu
bildenden Eisenbahngesellschaft zugesichert.

8 5.

Für den Fall des § 4 zu c) wird allseitig von der Annahme ausgegangen, daß sich das zum
Bau und Betrieb der gedachten Bahn erforderliche Privatkapital ohne direkte und indirekte Unterstützung
des Reiches nicht zusammenfinden wird. Der Reichskanzler stellt deshalb hierdurch eine solche Unterstützung
in der Form von Landüberlassungen — nach Art der Zugeständnisse an die Eisenbahn--Gesellschaft für

Deutsch-Ostafrika (Usambara-Linie) — und von Zuschüssen aus dem nach Vorwegbezahlung des der

Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft von der Kaiserlichen Regierung vertragsmäßig zugesicherten Jahres-
betrages von 600 000 Mark verfügbar bleibenden Brutto-Zollerträgnisse bis zum Hoöchstbetrage einer

Verzinsung des Gesellschaftskavitals von drei Prozent in Aussicht, unter Vorbehaltung der Genehmigung
des Bundesraths und Reichstags. Hierbei wird in Aussicht genommen, die zuletzt erwähnten Zuschüsse
erst von der streckenweisen Erössnung des Betriebes ab allmählich eintreten zu lassen, während des Baues
dagegen die Zinsen dem Kapital zu entnehmen. Ebenso wird in Aussicht genommen, die aus den Zoll-

einnahmen geleisteten Zuschüsse allmählich dem Reich zurückzuvergüten, wenn das Bahnunternehmen über
einen gewissen Prozentsaß hinaus Dividende abwirst. Es wird ausdrücklich von den im Eingange unter

2 und3 aufgeführten vertragschließenden Theilen anerkannt, daß die Kaiserliche Regierung durch vorstehende
Zusicherungen keine rechtsverbindliche Verpflichtung übernimmt und daß dadurch in keiner Weise den späteren
endgültigen Entschließungen der Kaiserlichen Regierung in dieser Angelegenheit vorgegriffsen wird. Auf der
anderen Seite übernehmen die Deutsche Bank und die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft ebenso wenig schon
jehbt eine bindende Verpflichtung, gegen Gewährung gedachter Unterstützungen das erforderliche Kapital für
das Unternehmen auszubringen, behalten sich vielmehr, ebenso wie die Kaiserliche Regierung, ihre endgültige
Entscheidung für die nach Abschluß der Vorarbeiten nach § 4 zu c) einzuleitenden Konzessions-
verhandlungen vor.

86.
Bezüglich dieser Konzessionsverhandlungen wird hierdurch der Deutschen Bank von den im Eingange

zu 1 und 2 auigeführten vertragschließenden Theilen ein Vorzugsrecht dahin eingeräumt, daß ihr in erster
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Linie die Aufbringung der für den Bahnbau erforderlichen Mittel und die Bildung des hierzu voraus-
sichtlich nothwendigen Syndikats überlassen werden soll. Sollte die Deutsche Bank binnen einer vom
Reichskanzler zu bestimmenden, mindestens aber drei Monate betragenden Frist mit der Bildung des
Syndikats nicht zu Stande kommen, so erlischt dieses Vorzugsrecht und es steht von da ab den beiden
anderen vertragschließenden Theilen frei, sich an andere Bankhäuser zu wenden. Auch in diesem Falle
werden sie iedoch Sorge tragen, daß der Deutschen Bank von jenen Häusern beim Abschluß des Geschäfts
eine Gleichberechtigung an allen mit der Finanzirung zusammenhängenden Maßnahmen und Vortheilen
eingeräumt wird und bleibt.

87.

Durch vorstehende Vereinbarungen sollen, wie sämmitliche vertragschließenden Theile hierdurch
anerkennen, weder die seitens der Kaiserlichen Regierung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft durch 87
sub 3 des Vertrages vom 20. November 1890 und die ihr durch den Vertrag vom 3. August 1891

eingeräumten Rechte, noch die Rechte berührt werden, welche der Eisenbahn-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika
(Usambara-Linie) durch die ihr seitens der Kaiserlichen Negierung am 22. November 1891 ertheilte Kon-
zession und durch den Vertrag mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft vom 1. Dezember 1891

eingeräumt worden sind. Die vertragschließenden Theile sprechen jedoch jetzt schon ihr Einverständniß dahin
aus, daß, falls und sobald sich der Reichskanzler nach § 4 c für die Einleitung von Verhandlungen
behufs Konzessionirung einer Deutsch-Ostafrikanischen Central-Eisenbahn-Gesellschaft entschieden haben wird,
die Eisenbahn-Gesellschaft für Deutsch-Ostafrika (Usambara-Linie) das Recht haben soll, unter Abänderung
ihrer mit der Reichsregierung bestehenden Abmachungen, dieselben Vortheile für sich zu beanspruchen, welche
die Central-Eisenbahn-Gesellschaft seitens der Kaiserlichen Regierung erhält, dergestalt, daß die Grundlagen
für beide Gesellschaften dieselben sein sollen. Vorstehende Verabredung gilt sowohl für den Fall, daß die
Central-Eisenbahn die Fortsetzung der Usambara-Linie bilden, als daß Erstere einen anderen Hafen der
Ostküste zum Ausgangspunkte wählen würde.

88.

Den Bankhäusern der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, nämlich: Mendelssohn &amp; Co.,
Robert Warschauer &amp; Co., Delbrück Leo &amp; Co., sämmtlich in Berlin, und von der Heydt,

Kersten &amp; Söhne in Elberfeld, wird das Recht vorbehalten, sich binnen einer Frist von acht Tagen nach
Unterzeichnung gegemwärtigen Vertrages zu erklären, ob sie gemeinsam mit der Deutschen Bank in die von
derselben übernommenen Rechte und Pflichten eintreten wollen.

Berlin, den 11. März 1895.

Die Kolonial-Abtheilung des Die Deutsch-Ostafrikanische Die Deutsche Bank.

Auswärtigen Amtes. Gesellschaft. In Vollmacht:
gz. Kayser. . gez. Bourjau. Hoffmann. gez. Ior. Siemens.

Perordnungen und Wikthrilungen der Behörden in den Schungebieken.
Nunderlaß des Kaiserlichen Gonverneurs von Deutsch-Ostafrika an die Bezirksämter

Tauga und Pangani sowie die Stationen Muhalala, Tabora, Mpwapwa und Kilossa.

In Abänderung bezichungsweise Ergänzung des Runderlasses vom 25. August v. Is., betressend
die Abgrenzung der Bezirke, wird bestimmt, was folgt:

1. Die Grenze zwischen Tanga und Pangani wird durch die Südgrenze der zu Tanga gehörigen
Landschaften Kigombe, Kwa Makumba, Kwa Muhanga, Ngarani, Kuze, Kwa Nyundu und Potwe
und durch die Nordgrenze der zu Pangani gehörigen Landschaften Kwa Madanga, Madogoi, Mindu,
Tongwe und Rufn# bezeichnet, erreicht bei dem Dorfe Mgombero den Panganifluß und folgt dem

Südufer desselben bis Korogwe.
Als Bezirk der in Muhalala neu zu gründenden Station werden vorläufig die Landschaften Usandani,

Turu, Urimi, Uyansi, Wahumba, Mdaburu, Useke, Kanyenye und Ngambwa bestimmt; im Osten ist
die Marenga Mkali, im Süden Mgunda Mkali als Grenze zu betrachten.

Dem Stationschef ist es überlassen, sobald der Bau der Station es erlaubt, mit Kiwere Ver-

bindungen anzuknüpfen. In Irangi sind vorläufig keine Schauris abzuhalten; ich erwarte Bericht, ob
Jrangi, falls eine Abtrennung von Pangani erfolgt, besser zu Mwpapwa oder Muhalala zu legen sein wird.

Dar-es-Saläm, den 1. Januar 1895.

Der Kaiserliche Gonverneur.

(L. S.) gez. v. Schele.

10



Nunderlaß des Kaiserlichen Gonverneurs von Deutsch-Ostafrika an die Stationen

Moschi, Masinde, Kisaki, Kilossa, Mpwapwa und Tabora.

Die Stationen werden hiermit angewiesen, am Schluß eines jeden Kalenderjahres hierher zu be-
richten, wieviel Schankkonzessionen im dortigen Bezirke während des verflossenen Jahres und an Personen
welcher Nationalität ertheilt worden sind, wieviel davon etwa auf Grund des § 6 der Verordnung vom

17. Februar 1894 (Erlaß vom 22. Februar 1894), betreffend den Ausschank und Verkauf von geistigen
Getränken, wieder zurückgenommen sind, sowie wie oft Strasen und in welcher Höhe und gegen wen
(Nationalität) wegen Uebertretung dieser Verordnung (cfr. § 9) verhängt worden sind.

Der Bericht für das Jahr 1894 ist umgehend zu erstatten.

Dar-es-Saläm, den 24. Januar 1895.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:
(L. S.) gez. v. Trotha.

Nachweisung der Brutto-Einnahmen bei der Zollverwaltung für Deutsch-
Ostafrika im Monat Dezember 1894.

(Eine Rupie zum Kurse von 1,1225 Mk.)

Zölle für Schifffahrts.Holsschlag- Neben· I—

Haupt-Zollamt AusfuhrEinfuhr Abgabee Gebühren Einnahmen Insgesammt

Np. P.! ANp. P.! Rp. : P.! Rp. P. ! Rp. iP.l Ry. 1P. — Mt Pif.
i

Zanga. 4105858so 73 — 79 53 316303 20 = 7075 47
Vanggi 13822 540K9HU109 45|6070 54 = 6814 52
Bagamove 11366 334 45 UN % 3 20 = 239 3

Dar#eS-Sawm 1320 2312506 41131—/1% 1 301640811
Kilidpov. 2658 20519 39 35040%85 52

Lini 337116/ies 3321—+—6442 51|6925 16 = 7773 59
Milindin — — —— — —1

" l

Zusmmueu2115011239284F63159—11551971271462461t44-70113’24
— — —

23741 MM]97 MMK, Mk.1296 MUK. Mk.

08 Pf. 39 Pf. 48 Pf. 82 Pf. 47 Pff.

Ernennung von Beisitzern des Kaiserlichen Gerichts (Nordbezirk) und des

Kaiserlichen Obergerichts des füdwestafrikanischen Schutzgebietes.

Zu Beisitzern des Kaiserlichen Gerichts (Nordbezirk) und des Kaiserlichen Obergerichts sind
ernannt worden:7)

1. Kaiserliches Gericht.

. Gustav Tünschel, Maurer, Groß-Windhoek,

.Otto Nitzsche, Kaufmann, Groß-Windhoek.
Stellvertreter:

3. Alfred Gutsche, Kaufmann, Groß-Windhoek,
4. Heinrich Gathemann, Maler, Groß-Windhoek.

1I. Kaiserliches Obergericht.
. August Schmerenbeck, Kaufmann, Groß-Windhoek,

. Karl Höpfner, Landwirth, Klein-Windhock,

. Ernst Heyn, Gasthofsbesitzer, Groß-Windhvek,

.Wilhelm Stern, Stellmacher, Klein-Windhock.
Stellvertreter:

.Ernst Rusch, Kaufmann, Groß-Windhock,
10. Karl Weiß, Generalvertreter des Syndikats für südwestafrikanische Siedelung,

Groß-Windheoek,
11. Ernst Utz, Kaufmann, Groß-Windhoek.

*) Vergl. Deutsches Kolonialblatt 1894, S. 273.
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Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte in dem Schutzgebiete Deutsch-Ostafrika
während des Geschäftsjahres 1894.7)

Gerichtsbarkeit des Obergerichts und des Oberrichters.

Aus Davon
* 8 . 2 — 2

Es waren anhängig: s*
2 29 r- 2 2 2
Ee# — 2 85. F

A. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten:
a) Berufunge- — 4 4 4 —

b) Beschwerden — — — — —

B. Beschwerden in Konkurssachen — 1 1 1
C. Strassachen:

#a) Zerifungen . — 4 4 3 1
b) Beschwe — — — — —

D. Beschwerden in *- * schtreilige Gerichisbariei — — — — —

E. Berufungen in Privatklages a#te — 1 1 — 1F. Berufungen gegen Erkengeust derVezirksamtmänner. — 2 2 1 1

Gerichtsbarkeit erster Instanz.

Gericht für den nördlichen Bezirk.

Aus Davon

 ———. #2#ß
Es waren anhängig: 5 7 33 35

« EZZZHZEEE
— * -

A. Bürzeriche Rechtsstreitigkeiten, undz
1. nodn agechsiezuihh der Urkundien, Ehe- und Entmündigungsprozesse 10 25 35 28 12. sonsti

Arceie und einstweilige Versügungen —- 2 2 1 1
Rechishülfesachen — 21 21 21 —

Awan N.iGmgp — 4 4 4 —Ma alachen — 13 13 13 —
28 nesachen . — — — — —

Anträge auherhalb eines bei den i anhänsigen Nechtzjtreiteã — — — — —
Anträge auf Sicherung des Bew . — — — — —

Von 8enSachen zu 1 und 2 * # Zustindigtein
des Richters 4 48 52 47 5

b) des Gerichtes. 6 17 23 15 8B. Konlehennd — — — — —

0. Strassachen, und- zwa1. Sachen, in delhen ein Strafbefehl zu erlassen war — 3 3 2 1

2. Sachen, in welchen ein Hauptverfahren einzuleiten war 3 13 16 14 2

3 Einzelne richterliche Anordnungen — Ermittelungssachen — 31 31 28

4. Sachen in welchen ein Hauplverfahren nicht eröffnet wurde — Ein-
stellung des Verfahrens — bezw. sofortige Jurückweisung vvonAuträgen
auf Strasverfolgung .. 15 15 15

5. Beschwerden gegen Entscheidungen des Nichter — — — —

In den Sachen zu 2 sanden Haupiverhandlungen sun-
a) ohne Beisitzer — — — — —

b) mit Beisihern — 14 14 14 —

D. Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeii, undwoar
1. Vormundschasten. und Plegeschaften . — — — — —
2. Erbtheilungen . — — — — —

3. Eintragungen und LoichungenimGrundbiche . — —- — — —
4. Testamente — — — — —

5. Nachlaßregulirungen . 5 11 16 8 8

6. Sonstige Handlungen der freiwilligen Gerichisbarkeit (einschließlich der
im Käikrage des Richters gemäß 322 Nr. 6 der* Dernstanweisung
vorgenommenen Handlungen) — 86 86 86 —

*) Vergl. Deutsches Kolonialblatt 1894 S. 139.
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Gericht für den südlichen Bezirk.

Aus Davon
... --ös g -·--«-.«..å.

Es waren anhängig: 727 “ V 2 28
—. 8532
* *— # -

A. Rechtsstreitigkeiten, und zwar:

Fescchle der Urkunden-, Ehe= und Entmündigungsprozesse 6 48 52 2
e

— 12 12 12 —

— 20 20 16 4
1 11 12 1 —

... ... — 5 5 —

. . — 11 11 2

eines bei dem Gericht znbenige Nechtasircites · — 2 2 2 —
des Beweises · — 1 1 1 —

gehorten zur Bistindigleit. 3 3 39 38 1
3 12 15 14 1

B. 3 — 3 1 2

C. und zwa n
in woche- ein Strafbefehl zu erlassen war 2 4 6 6 —

in welchen ein Hauptverfahren einzuleiten war. 1 5 6 6 —

richterliche Anordnungen — Ermittelungssachen — 18 18 16 2
in welchen win Hauptverfahren nicht zu erössnen war — Ein- ·

des Verfahrer — 6 6 6 —

In 2 sür auptverhandlunigen siati
3 4 4 —

— 2 2 2 —

Enthhedngen des Nichters — — — — —

D. erichtsbarkeit, und zwar. « beendet unbeend.
weee . 1 1 2 1 1

und Loschingen im Grundbiche Z — — — — —
... . li— — 1 —

. 8 17 7 10
der freiwilligen Gerichtsbarkeit — 48 48 48 —

E. Kaserlichen Verordnung vom 17.debruar 1893 1 1. 1 1 —

F. 5 5 2 3

G. Ü 1. 1 1 —
s

fIUIfsfffsvffffffsffffIffffIff7UI777777777ffIffstIIfsfsffffIfffff

Personalien.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, Allerhöchstihrem Gouverneur
von Deutsch-Ostafrika, Obersten Freiherrn v. Schele, die nachgesuchte Ablösung von dem Posten des
Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika in Gnaden zu ertheilen.

Nichtamtlicher Theil.
personal-Marhrichten. Der in Deulschland auf UrlaubbefindlicheHoupt=

mann a. D. Mergler ist ausderKaiserlichen Schut-
Deutsch= Oflafrika. truppe ausgeschieden.

Die geographische Gesellschaft in Hamburg hat — —
dem Dr. Franz Stuhlmann in Anerkennung seiner Der Zollamtsassistent 1. Klasse Schönberger

Verdienste um die Afrikaforschung die silberne Kirchen= ist Ende vorigen Monats infolge von Malariafieberpauer-Medaille verliehen. esgesto
I
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Ramerun. Der in der Geheimen Kalkulatur der Kolonial-

Der seit Dezember v. Is. in der Kolonial-Abtheilung beschäftigte Gerichtsaktuar Mann ist der
Abtheilung beschäftigte Großherzoglich badische Amt= Landeshauptmannschaft in Klein-Popo überwiesen.
mannSeitz ist dem Gouvernement zur Dienstleistung Derselbe wird am 20. d. Mts. die Ausreise antreten.

überwiesen worden. Er hat am 10. d. Mts. die » «««-— ··

Ausreise angetreten. Der Civilanwärter Cassuben tritt in den Zoll-
— dienst des Schutzgebietes und hat am 10. d. Mts.

Der Gärtner Greil ist in den Gouvernements= die Ausreise angetreten.

dienst übernommen und hat am 10. d. Mts. die

Ausreise angetreten. Südwestafrika.

Der Unteroffizier Weigelt vom Feldartillerie= Der Major v. Franyois, à la suite der Schuz-
. .. ......... truppe für Südwestafrika, kommandirt zur Dienst-

Regiment Rrrv 5 in Glogan ist für diePolizeimeister- leistung beim Reichs-Marine-Amt, hat 4 Gesund-
stelle inKri i angenommen und hat am 10. d. Mis. heitsrücksichten einen dreimonatigen Urlaub erhalten.
die Ausreise angetreten.

*s « Als Ersatz für die Verluste und als Ablösung
Vogo. für die ausscheidenden Mannschaften der südwest-

Der Premierlieutenant Graf v. Zech vom König= afrikanischen Schutztruppe ist ein Ergänzungskommando
lich bayerischen 2. Infanterie-Regiment ist am 10. von 6 Unteroffizieren und 94 Mann am 2. März

d. Mts. nach Klein-Popo abgereist, um die Leitung mit dem Dampfer „Icannette Woermann“ von Ham-

einer wissenschaftlichen Station im Schutzgebiete zu burg nach der Swakopmündung eingeschifft worden.
übernehmen. —-

""·"" Zur Ergänzung des seemännischen Personals an

Für die Stelle des Polizeimeisters ist der Ser= der Swakopmündung sind der Bootsmannsmaat
geant Heitmann und als Unteroffizier in der Schlüter, die Obermatrosen Eltermann und
Polizeitruppe der Sergeant Wankerl angenommen. Moritzen und der Matrose Schäfer angenommen.
Beide sind am 10. d. Mts. nach ihrem Bestimmungs= Dieselben sind am 2. d. Mts. mit dem Truppen-

orte abgereist. transportdampfer nach ihrem Bestimmungsorte be-
fördert worden.

Machrichten aus den deuklschen Schuhgebieken.

Kamerun. bereiste; es * meist leicht gewellte Savannen, und
. .· » . selten nur erheben sich größere, isolirte Höhen. Zahl-

Vericht des Kittmeisters v. Sietten über seinen Marsch reiche aus dem Gebirge kommende, aersaben, Raae

von Salinga nach Vola. Wasserläufe durchziehen es, zeitweise von schmalen

Gortsetung.) Buschstreifen eingesäumt. Die Oelpalme findet sich
Hiermit nun betrat ich als erster Weißer das rechts des Mbams überall wieder, stellenweise in

Gebiet von Tikar, einer Landschaft von hoher Kultur ganzen Hainen, und diese Plätze wurden meist zu

in wahrhaft paradiesischer Gegend, deren arbeitsame, größeren Niederlassungen ausgewählt. Ich habe
intelligente Bevölkerung es uns durch seltene Gast= nirgends sonst so große Flächen urbares Land ge-
freundschaft leicht machte, die Leidenstage von San= ftrossen, und es führt der Weg von einer zur anderen

serni zu vergessen. Niederlassung fast stets durch mit Mais, Durrha
Tikar heißt das Gebiet, welches sich am Südwest= und Erdnüssen bebaute Farmen. Auch die Oel-

suße des Gebirges, von Mahalla bis Ngambe, er= bereitung im Großen wird hier betrieben, und soll
streckt. Im Westen dürfte es an das Land der Oel durch die Haussas bis Bakundi gebracht werden.

Banyang grenzen, während im Süden schon nach Infolgedessen macht sich auch ein gewisser Wohl-
drei Tagereisen andere Stämme sitzen sollen. Die stand fühlbar. Die Männer sind durchgängig be-
Bewohner sind heidnische Sudauneger, stehen aber kleidet, sei es mit der Toba und der Fullahmütze
auf einer ziemlich hohen Kulturstufe und sind mit oder mit einem langen Hemd und Strohhut; da-
Ausnahme der unabhängigen Mandiongolos Banyo gegen tragen die Weiber entweder nur den Kwaschi
tributär. Sie bilden keinen zusammenhängenden oder sie gehen ganz nackt. Meist jedoch sind sie
Staat, sondern jeder Ortschef ist selbständig. Das mit sehr viel Schmuck behangen. Eine Eigenthüm-
Land ist neben dem Banyanglande das fruchtbarste lichkeit siel mir bei den Tikarweibern auf, daß
und bestbebaute, welches ich im Kamerungebiet ihnen nämlich der Nasenknorpel vollkommen heraus-



genommen war, so daß Nasenspitze und Oberlippe
lediglich durch den kleinen Hautlappen verbunden
sind. Trotz des Anbaues ist das Land sehr wild-
reich, und besonders am Fuße des Gebirges finden
sich außer Büssel und Antilopen Elefanten in großer
Menge. Die Städte sind alle mit Wall und Graben

versehen und haben meist einen ganz bedeutenden

Umfang, da innerhalb der Befestigungen auch so viel
angebautes Land liegt, daß die Bewohner bei einer
längeren Belagerung des Platzes durch dessen Er-
trägniß vor Mangel geschützt sind. Die Häuser sind
rund, aus Lehm aufgeführt und haben sehr spitze
Dächer. Im Innern sind sie äußerst sauber ge-
halten und nicht selten in drei bis vier Räume ab-

getheilt. Mit besonderer Sorgsalt sind hier die
Königsplätze angelegt. Durch die Umzäunung aus
Flechtwerk gelangt man zuerst zu dem mit schattigen
Bäumen bedeckten Spiel= und Palaverplatz, dessen
Abschluß ein oder zwei oft bis 15 m hohe recht-

eckige Lehmhäuser bilden; erst hinter diesen befinden
sich die Hütten der einzelnen Familienmitglieder.

Zwei Stunden wurden wir von den Mandiongolo-

führern an den Befestigungen entlang geleitet, bis
uns endlich dicht daran in schattiger, übersichtlicher
Lage ein Schlafplatz angewiesen wurde. Kaum
waren wir angekommen, als auch bereits im Auf-

trage des Häuptlings uns eine kolossale Essens-

sendung, bestehend aus Durrha-Pudding, weißer Hirse
in Geflechten, gekochten Kürbissen und entengroßen
Hühnern und Eiern, überbracht wurde. Diese
Sendungen wiederholten sich noch am selben Abend
und am nächsten Morgen. Ich hatte ihm sofort
meine Gegengeschenke übermitteln lassen und schickte
mich am nächsten Morgen an, dem Häuptling meinen

Besuch abzustatten.
Ngamb ist weitaus die interessanteste Stadt,

welche ich während meiner Reise betreten habe. In
einem Umfange von ungefähr 15 bis 18 km zieht

sich um dieselbe ein 5 m tiefer, tadellos erhaltener

Graben. Derselbe ist oben 5 bis 6 m breit, läuft

spitz zu, so daß die Grabensohle eine Breite von
1 m haben dirste. Hinter diesem ist ein Wall auf-

geführt, welcher mit Pallisaden gekrönt ist, und diese
wieder sind alle 80 bis 100 Schritte durch stark

verpfählte, mit Schießscharten versehene, kaponieren-
artige Vorsprünge unterbrochen. Ueber den Graben
führen, lediglich auf der Sanserni abgewendeten
Seite, zwei Brücken. Auf schmalen, einziehbaren
Balken betritt man hier die Stadt und befindet sich

vorerst in den als Wachlokale dienenden Wart-

thürmen.
Tritt man aus diesen Räumen heraus, so erblickt

man, soweit das Auge reicht, nur Korn= und Durrha-

selder, zwischen denen zerstreut sich die Wohnhütten
befinden. Da auch rings am Glacis sich Mais-,
Casseda= und Erdnußfelder befinden, dürfte es den

Tibatis doch sehr schwer fallen, den Plaß auszu-
hungern. An den Befestigungen wurde neun Jahre
gearbeitet, da der Häuptling in der Voraussicht,
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daß die rücksichtslos vordringenden Fullahhorden
auch ihn bald angreifen würden, sich zeitig für diesen
Fall vorbereilet hatte. Ursprünglich war nur die

Hälfte der jetzigen Stadt umwallt, doch haben sich
allmählich alle Landbewohner dahin zurückgezogen.
Vor dem Kriege soll Ngambé der reichste und
größte Handelsplatz von ganz Tikar gewesen sein
und viele Haussas sich dort aufgehalten haben. Seit
der Belagerung jedoch stockt jeder Handel und
Verkehr.

Ich wurde auf dem Königsplatz, dem schönsten,
den ich je in Afrika gesehen habe, empfangen. Die
hohen, viereckigen Häuser waren mit grober, jedoch
nicht eben kunstloser Malerei bedeckt; in der Mitte
des Platzes erhob sich ein ungefähr 15 m hohes,
thurmartiges Gebäude, die Schaßkammer, wie mir
mitgetheilt wurde. Der Häuptling, ein Mann von

etwa 60 Jahren, mit würdigen, doch energischen Zügen,
saß auf einem niederen Schemel. Er trug ein langes,
blaues Gewand und auf dem Kopfe eine niedere

Mütze; von einem Ohr zum anderen über das Kinn

laufend hatte er ein steifes Perlencollier. Neben

ihm saßen seine mit Rothholz gefärbten Frauen,
jedes Wort aus seinem Munde mit stetem U—U

der Akklamation begleitend; die ihn umgebenden
Krieger hatten vielfach Steinschloßgewehre, so daß
auch in der Bewaffnung die Mandiongolas nicht
den Tibatis nachzustehen scheinen. Er begrüßte mich
freundlich und versicherte mir seine große Frende,
endlich auch einmal einen Weißen bei sich zu sehen,
und versprach mir, mich bis zum Mbam geleiten zu
lassen, weiter sei es nicht möglich, da die Bewohner
des nächsten Platzes, obgleich eines Stammes mit
ihm, infolge der Verhetzung durch die Fullahs mit
ihm in Feindschaft lebten. Das ganze Wesen dieses
durch die Belagerung lange auf sich selbst ange-
wiesenen Häuptlings war ein durchaus würdevolles
und selbstbewußtes, und nicht die geringste An-

spielung, ihn im Kriege zu unterstützen, fiel, ja nicht
einmal den kleinsten Versuch machte er, von mir

Gewehre zu erhalten, ein Ansinnen, das doch sonst
selbst im unbedeutendsten Orte an mich herantrat;

und so sehr mich auch mein soldatisches Gefühl dazu
trieb, mit ihm vereint an den Tibatis Nache zu

nehmen, mußte ich doch diesen Wunsch dem höheren
Zwecke unterordnen und versuchen, der mir gestellten
Ausgabe gerecht zu werden. Er bat mich nur,
wiederzukommen und, wenn möglich, dann in
Handelsverbindung mit ihm zu treten. Leider konnte

ich ihm dies nicht versprechen, doch wäre es ein
Segen für Kultur und Civilisation, wenn endlich
dem Buschllepperhäuptling von Tibati das Hand-

werk gelegt würde und ein arbeitsames, kulturfähiges
Volk aus seinen Umklammerungen befreit würde.

Am 29. Mai verließ ich das mir in dieser

kurzen Zeit so lieb gewordene Volk. Meine Leute
trennten sich schwer von den Fleischtöpfen Ngambes,
und während der ganzen Nacht prasselten noch lustig
die Kochfeuer und hörte das Schachern und Handeln



mit den Eingeborenen nicht auf, so daß ich kaum
zum Schlafen kam.

Durch offenes Parkland mit vielen Elefanten-
und Büffelspuren, vorbei an der zerstörten Nieder-

lassung der Mfuikemis, welche von den Mandion-
golos über den Mbam getrieben worden waren,

ging der Weg zu einer Hügelkette, welche uns noch
von diesem Flusse trennte und an deren Fuß wir

Lager schlugen. In beschwerlichem Marsche wurde
am nächsten Morgen dieses Hügelland durchschritten
und gegen Mittag lagerten wir an dem busch-
umsäumten Mbam. Der Fluß dürfte hier 200 m
breit sein. Da wir eben am Ende der Trockenzeit

waren, war der Wasserstand ein sehr niedriger und
zahlreiche Sandbänke im Fluß. Trotzdem war überall

eine mindestens 1 m tiefe Fahrrinne vorhanden,
und erst nach langem Suchen konnten wir eine Furt
sinden. In der Zwischenzeit gelang es mir, ein
Flußpferd zu erlegen. Da unsere Führer sich
weigerten, weiter mit uns zu gehen, und auch nach
erfolgtem Uebergang die Zeit bereits sehr vor-
geschritten war, beschloß ich, am rechten Ufer Lager
zu schlagen, und sandte Leute ins Land, um die

nächste Niederlassung aufzusuchen. Während der
Nacht wurde ich jämmerlich von den Mositos zer-

stochen, welche uns seit dem Verlassen des Sannaga
verschont hatten. Dadurch verwöhnt, hatte ich ver-
säumt, mein Moskitonetz über mein Bett spannen
zu lassen.

Beim Morgengrauen waren meine Abgesandten

noch nicht erschienen, und deshalb brach ich mit der
Expedition landeinwärts auf. Nach kurzem Marsche
stießen wir auf die erste Farm, und soweit unser
Blick nach allen Seiten hin reichte, war die Gegend
angebaut. Sehr bald traf ich auf meine Boten,
welche mir. Bier und Durrhalüche als Willkomm-=
gruß des Häuptlings von Mbamkin, dessen Stadt
nicht weiter als zwei Stunden von hier entfernt
liegen sollte, brachten. Bald kamen auch die Ab-
gesandten dieses Herrschers. Er schickte uns wieder
Essen und ließ uns einladen, ihn und seine Stadt
zu besuchen. Mbamkin ist ebenso wie Ngambe mit
Wallgraben versehen, doch sind die Befestigungen
hier natürlich nicht so gut gehalten wie bei Letzterem.
Der Umfang der Stadt dürfte 8 km sein. Auch
im Innern gleichen sich beide stammverwandte Orte,
nur ist in Mbamkin der Anbau nicht so ausgedehnt

wie in Ngambe, doch geben die zahlreichen Oel-
palmengruppen dem Platze ein viel freundlicheres
Aussehen. Die Palme gehört eben in Afrika un-

bedingt zum Landschaftsbilde, und wo sie sehlt,
scheint dieses öd und fremd.

Alsbald erschienen wieder Weiber des Häupt-
lings, um uns Essen zu bringen, und wurden uns

schöne, reinliche Hütten angewiesen. Wie groß der
Ort ist, beweist wohl der Umstand, daß ich von hier
bis zum Königsplatze, der nicht an der Peripheric
liegt, dreiviertel Stunden zu gehen hatte.

Der Häuptling, ein kohlschwarzer, sehr cere-
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moniöser Nigritier, trug Haussatracht und Turban.
Er empfing mich auf der Cstrade seines großen,
viereckigen Hauses, welche ganz von hohen Pfählen
eingezäunt war, so daß der Raum, in welchem er
mit dem Dolmetscher saß, einem Käfige glich. Er
ließ zur Begrüßung vorzügliches Bier kommen und
mir seine große Genugthuung übermitteln, daß nun
endlich auch zu ihm ein Weißer gekommen sei und
hoffentlich nicht zum letzten Male, denn er und sein

Volk hätten schon längst gewünscht, mit ihm Handels-
beziehungen eingehen zu können. Das Gespräch
wurde seitens des Häuptlings und seines Dolmetschers
im Flüstertone geführt, während die Umherstehenden
jede seiner Aeußerungen oder selbst sein Husten mit
einem beifälligen Murmeln begleiteten.

Mbamkin liegt auf der Karawanenstraße San-

serni—Banyo; trotzdem hatte weder Morgen noch
ich während unseres Aufenthaltes dortselbst nur das
Geringste von der Existenz dieses reichen Landes
erfahren. Der Tibatihäuptling wünschte eben nicht,
daß wir davon Kenntniß erhicelten. Ein Beweis

für die unglaubliche Disziplin in diesen mohamme-
danischen Reichen ist der, daß wir in der langen
Zeit, obwohl meine Dolmetscher sogar mit Lands-
leuten verkehrten, welche diesen Weg erst gemacht
hatten, in vollkommener Unkenntniß darüber ge-

halten wurden.
Die Expedition Morgen, welche von Amalamn

Führer erhalten hatte, wurde von diesen, Tikar
westlich liegen lassend, auf die Straße Banyo—
Tibati gebracht, und nur durch meinen Gewaltstreich

war es mir möglich, diese herrliche Landschaft dem

Schutzgebiete zu erschließen.
Auch unsere Aufnahme seitens des Volkes war

vorzüglich, speziell meine verträglichen Lagosleute
hatten bald Freundschaft mit den Eingeborenen ge-

schlossen, und selbst nachts nahm das Geplauder kein
Ende. Dabei waren hier auch die Preise für Lebens-

mittel sehr mäßig. Für ein rothes Taschentuch
tonnte ich Durrha für sechs Personen kaufen, und
für einen kleinen Messingspiegel erhielten wir ein

Huhn oder zehn Eier. Mich hatte die Schwester
des Häuptlings in ihr Herz geschlossen. Es ist dies
eine äußerst korpulente Dame in mittleren Jahren,

welche täglich zweimal bei mir erschien und mir
Hühner und Eier zum Geschenk machte. Sie be-
wohnte neben uns eine Reihe von Hütten, welche
sich durch besondere Größe und Sanuberkeit aus-
zeichneten. Wie alle Tikarfrauen ging sie nackt, nur
mit dem Kwaschi bekleidet, doch war sie über und

über mit Perlen und dem bei den Haussaweibern

so beliebten Achatschmuck behangen. Ihr Körper war
ganz mit Rothholz bemalt und auch die Haarc, welche
ähnlich denen der Wuts in langen, festen Strähnen
frisirt waren, waren roth gefärbt.

Hier konnte ich auch Erkundigungen über die
Balis einziehen. Schon den Mandiongolos waren
dieselben bekannt; ich traf dort einen Mann,
welcher behauptete, s. 3. über N'Tuku in sechs



Tagen hingelonimen zu sein; ob dies das Nu Taku

oder Sabi der Banyangs ist, konnte ich nicht in
Erfahrung bringen. Ebenso wurde mir mitgetheilt,
daß die in Bali wachsende Kolanuß, ähnlich der
durch die Haussas von der Goldküste eingeführten,
nur zweitheilig sei und der hier wachsenden be-
deutend vorgezogen würde. Die Kolanuß ist eben
hier wie in Adamang das verbreitetste Genußmittel

und weit beliebter als der Tabak. Auch in Mbamkin

war Bali bekannt, doch sollte der Weg dorthin
über Bafut gehen, wie überhaupt dieser letztere Ort
ein bedeutender Handelsplaß zu sein scheint, da er
mir überall genannt wurde. So gerne wir nun

auch noch geblieben wären, wir mußten fort, wollte
ich überhaupt noch daran denken, mit meinen er-

schöpften Mitteln den Benuc zu erreichen, und ver-
ließen wir am 4. Juni Mbamkin.

Wir waren kaum zwei Stunden durch meist an-

gebautes Hügelland marschirt, als unsere Führer
vor den Befestigungen eines großen Platzes anhielten
und erllärten, wir müßten erst den Häuptling um

die Erlaubniß bitten, hier durchziehen zu dürfen.
Aergerlich über den Ausenthalt, erklärte ich, ich wolle
nicht in die Stadt, sondern würde sie umgehen, da
ich nicht Lust hätte, meinen Marsch jeßt schon zu
unterbrechen. Indessen lamen jedoch schon Boten
des Häuptlings der Stadt Vaudem, vor welcher wir

lagen. Er ließ mich bitten, doch nicht vorbeizugehen
und auch ihm die Ehre meines Besuches zu erweisen.

So freundlich eingeladen, durfte ich nicht ablehnen,
war es ja doch meine Pflicht, mit diesem gastlichen
Volke, dessen Land noch nie ein Weißer betreten

hatte, ein freundschaftliches Verhältniß einzugehen
und späteren Reisenden den Weg zu bahnen. Baudem,

welches vom älteren Bruder des Mbamlin beherrscht

wird, dürfte ebenso groß wie Mbamkin sein und ist
gleich diesem von cinem tiesen Graben und einer
Wn umgeben. Es soll 3000 Bewasfnete

stellen können. Die Lage jedoch ist noch viel reizender,
da der ganze von einem tiefen Bache durchzogene

Ort in einem Palmenhain liegt. Der Häuptling
Sauri, ein äußerst gemüthlicher Mann, bat mich,
doch einige Tage zubleiben, und ich wollte dagegen
leinen Eimwand machen. War es doch für unsere
Nerven wirklich sehr beruhigend, nach den täglichen
Aufregungen von Sanserni sich wieder bei einem

freundlich gesinnten Volke zu wissen. Unsere Plander-
stündchen bei dem Häuptling waren frei von jedem

lästigen Ceremoniell; bei vorzüglichem Palmwein
oder Bier ergingen wir uns in zwangloser Unter-

haltung. Von ihm erfuhr ich, daß ganz Tikar,
westlich des Mbams, zu Banyo tributär sei, die

dortigen Fullahfürsten seien jedoch stets milde
Herrscher gewesen, und so seien demLande schon
seit langer Zeit die Schrecken des Krieges erspart
geblieben. Seit dem Entstehen Sansernis ginge die
große Handelsstraße nach dem Süden hier durch.
doch hätlen die Tikarlente lange vorher schon mit

den Haussas in kaufmännischer Verbindung gestanden,
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welche hier Elfenbein und auch Palmöl einkauften.
Auch die Verpflegung wurde wieder mannigfacher.
Seit unserem Abgange von Sanserni waren wir

mehr auf die Hühnerkost i gewesen, und
wenn es allerdings in Tikar auch nirgends Rind-

vieh gab, erhielten wir doch stets sette Schafe, Eier,
Kassada, Koko, süße Kartoffeln, Bananen und grünes
Gemüse.

Am 6. Juni unternahmen Häring und ich einen
Ausflug, um Büffel zu schießen, da uns mitgetheilt

worden war, daß eine große Herde in westlicher

Richtung gespürt worden sei. Nach einigen Stunden
Marsches kamen wir thatsächlich auch auf die Fährte,
welche wir in der Savanne verfolgten, bis wir sic
plötlich wieder in einem etwa 80 m breiten Fluß-

bette verloren. Das träge Gewässer wurde von den

Eingeborenen Koi genannt und soll nicht zum Mbam,
sondern nach Westen fließen, dürste deshalb möglicher-
weise einer der Quellflüsse des Calabar sein. Es
war dies eine sehr interessante geographische Ent-

deckung, welche uns darüber trösten konnte, daß es
mit der Büffeljagd vorbei war, und so wurde auf
dem Heimwege, um wenigstens zum Schusse zu

kommen, auf die zahlreichen schwarzen, weiß-
geschwänzten Affen, welche sich massenhaft in den
Büschen herumtrieben, Jagd gemacht und davon
einige erlegt. Als wir heimkehrten, wartete unser

eine große Ueberraschung. Amalamu hatte, nachdem
er vorher vergebens die Tikarhäuptlinge hatte
bewegen wollen, uns den Durchgang zu verwehren,
Abgesandte zu mir geschickt und ließ mich bitten,
doch wieder zu ihm zu kommen. Wenn es nun

auch erklärlich schien, daß er nach dem Vorgefallenen
befürchten mußte, wir würden s. Z. zurückkommen,
um Rache zu nehmen, so war doch diese Zumuthung
unbegreiflich naiv oder bodenlos unverschämt. Selbst-
verständlich wies ich der Gesandtschaft die Thür.

Am 7. Juni setzten wir unseren Weg angesichts
eines wunderbaren Gebirgspanoramas fort, doch
nach vier Stunden hielten wir bereits wieder vor

den Befestigungen einer Stadt, deren Bewohner alsbald
erschienen und uns cinluden, bei ihnen zu verweilen.
Schon während des Marsches ersah ich aus dem

Kompaß, daß unsere Führer nicht die richtige Di-
rektion einschlugen und uns wieder verschleppten, doch
wollte ich auch diesen gutmüthigen Leuten ihre Bitte
nicht abschlagen, und so betraten wir bald das

Weichbild der kleinen Stadt Ndun, deren gemüthlicher
Häuptling Ngeri uns herzlich willkommen hieß. Ndu,
welches kaum ein Drittel so groß wie Baudem ist,
hat im Allgemeinen dieselbe Physiognomic wie die
anderen Tikarorte; hier wie überall tragen die Be-

wohner Wohlstand, Zufriedenheit und Arbeitslust
zur Schau.

Am nächsten Tage näherten wir uns, zahlreiche
kleine Gewässer übersetzend, durch wellige Savanne
dem Fuße des Gebirges. Der Marsch führte an

einer mächtigen Bergkette entlang, welche ich der
frappanten Aehnulichkeit halber, welche sie mit meinen



heimathlichen Bergen zwischen Inn und Salzach
„Prinz-Luitpoldberge“ genannt habe. Aller-

dings haben diese afrikanischen baumlosen Gebirge
viel weniger schroffe Formen als diejenigen der
Heimath. Die Formen sind nicht so prägnant, und
das überall wuchernde Gras giebt dem ganzen Bilde

etwas Eintöniges und verbirgt so selbst die vitto-
reskesten Felspartien.

Nach zwei Stunden passirten wir die kleine be-

sestigte Stadt Kungi, deren freundlicher Chef mich
jedoch nicht zum Bleiben bewegen konnte, und gegen
Mittag erreichten wir, nachdem wir den Koi passirt
hatten, den letzten Tikarort Mahalba am Fuße des

Gebirges.
Mahalba ist ein offener Handelsplatz, was wir

schon an den zahlreichen Haussaquartieren und dem

großen Markte erkennen konnten. ier ist der

größte Elfenbeinmarkt des ganzen Landes, und zweigt
die Straße sowohl nach dem elfenbeinreichen Satoko
als nach Bafut ab. Der Chef, welcher mich im
Gepränge einholen ließ, soll der reichste Mann des
Landes sein und neunt sich selbst scriki n hauri, b. i.

Elfenbeinkönig. Mahalba ist nicht allein Stapelplat
für das aus dem Süden kommende Elsenbein, son-

dern auch Jagdplatz, da die ganze Gegend sehr reich
an Elefanten ist. Er hatte sehr gehofft, ich würde
mit ihm ein Elfenbeingeschäft machen, und als ich
dies ablehnte, bat er mich, ihm doch Kauflente zu
senden, da man bei ihm gerade so billig würde
kaufen können als bei Ngila. Nach den in Mahalba

üblichen Marktpreisen scheint dies auch der Fall zu
sein, dozu kommt, daß der Weg, den eine Karawane
dahin zu nehmen hat, lange nicht so weit ist als zu
den Wutés. Ich habe aus diesem Grunde stiets
der Aufrechterhaltung der Station Tintu das Wort

geredet, denn bis zu dieser braucht eine Träger-
lolonne von Mundame nur zehn Tage und von

dort dürfte es bei geregelter Verbindung nicht mehr
als vier bis sechs Tagereisen zu diesen Tikarorten
sein. Die begehrtesten Artikel sind hier Gewehre,
Pulver, Feuerstein sowie weiße Stoffe.

Die Regenzeit schien mit Riesenschritten zu nahen,
denn allnächtlich stellten sich schwere Gewitlerregen
ein, und Nächte und Morgen waren schon empfind-

lich kühl, so daß ich trachten mußte, noch in diesem
Monate den größten Theil des Marsches zu voll-
enden.

(Schluß folgt.)

Drutsch-Hüdwestafrika.
Pendrik Witbooi.

Nach den bis Ende Januar in Windhoek ein-

getroffenen Nachrichten ist Hendrik Witbvoi mit
seinem ganzen Stamm in Gibcon eingetroffen. Er

verhält sich daselbst völlig ruhig und lebt mit der
dortigen Garnison in den besten Beziehungen.
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Feststellung der Südgrenze des Dererolandes.

Wie der Major Leutwein bereits früher ge-

meldet hatte (s. Kol. Bl. S. 80), sollte die genaue
Feststellung der mit dem Oberhäuptling Samuel

Maharero vereinbarten Südgrenze des Herero-
landes durch den Regierungsassessor v. Lindequist

gemeinschaftlich mit dem Oberhäuptling erfolgen,
welche zu diesem Zwecke die Grenze zusammen ab
zurciten verabredet hatten. Die Grundlage für diese
Aufgabe bildete folgender

Vertrag

des Kaiserlichen Landeshauptmanns, Majors Leut-
wein, mit dem Oberhäuptling der Hereros, Samnuel

Maharero, und seinem Rath zu Okahandya.

Die in dem Abkommen des Rezierungsassessors

v. Lindequist mit dem Oberhäuptling Samunel

Maharero vom 11. Juli d. Is. vereinbarte Süd-

grenze des Hererolandes?) wird unter theilweiser

Verlegung endgültig dahin sestgelegt.
Dieselbe solgt von Westen nach Osten dem

Tsoakhaubfluß bis Groß-Barmen, alsdann dem so-
genannten Windhoeker Tsoakhaub bis Otyiseva, von
hier einer dem 22. Grad südl. Breite parallel lau-

senden Linic, die so gezogen wird, daß der Platz
Okapuka, welcher im Interesse des Frachtverkehrs
vorläufig von jeder Besiedelung frei zu halten ist
südlich Otyitonge nördlich derselben fällt.

Von Otyitonge läuft die Linie dem weißen
Nosob zu, in den sie unmittelbar südlich Otyipane
einmündet. Die weitere Grenze bis Urigab Witoley
wird durch den „weißen Nosob“ gebildet.

Von Witoley läuft sie in nordöstlicher Richtung
bis zu der späterer Vereinbarung vorzubehaltenden
Ostgrenze dergestalt, daß Gobabis mit dem dazu
gehörigen Weideland in deutschem Besitze bleibt.

Soweit Flüsse die Grenze bilden, gilt als Grenz-
linie die Mittellinie des Flußbettes.

82.
Die Grenze soll alsbald durch eine Kommission,

bestehend aus dem Stellvertreter des Koaiserlichen
s ssor v. Lindequist,

und dem tutemu Samuel Maharero ab-

geritten und im Einzelnen Jeleten. werden.
8

Dem Oberhäuptling net Maharero wird
dafür, daß er gemäß dem Schutzvertrage im Namen

Seiner Majestät des Kaisers in seinem Lande Ruhe

und Ordmung aufrecht erhalte und dafür zu sorgen
verspricht, daß die im § 1 festgelegte Südgrenze
von den Hereros anerlannt und beachtet, sowie deren

Viehposten aus dem nunmehr der Kaiserlichen Regie-
rung zufallenden Lande zurückgezogen werden, ein
Jahresgehalt von 2000 — zweitausend — Mark

(100 Pfd. Sterl.) ausgesetzt, welches er halbjährlich
postnumerando in Windhoek erheben lann.

) Vergl. „Deutsches Kolonialblatt“ 1894, S. 488.



Der vorstehende Vertrag wurde in Gegenwart
der Mitunterzeichneten vorgelesen, in die Herero-
sprache durch den Dolmetscher übersetzt, genehmigt
und unterschrieben.

Okahandya, den 6. Dezember 1894.

gez. Leutwein, gez. Samuel Maharero,

Kaiserlicher Landes- Oberhäuptling.
hauptmann und Major.

Als Zeugen:

gez. v. Lindequist, gez. Assa Riarna.

Negierungsassessor.
gez. Lud. Kleinschmidt, gez. Joh. Omuporuna.

Dolmetscher.

Da Samuel Maharero durch einen Todessall in
seiner Familiec an der Theilnahme verhindert war,
so bestimmte er an seiner Statt den bei den Hereros

großes Ansehen und Vertrauen genießenden Unter-
kapitän Assa Niarna zum Grenzkommissar, dem die

Großmänner Julius, Paulus, Christian, Friedrich
Maharero, Hugo und der Schulmeister Wilhelm
beigegeben waren. Letztere gehören zu den Besten
und Ernstesten unter den Hereros und erfreuen sich,
insbesondere der Aelteste der Kirchengemeinde in
Okahandya Julius und Paulus des größten Ver-
trauens auch bei den Samnel Maharero weniger

ergebenen Hereros. Der verzeichnete Friedrich
Maharero ist der älteste Sohn des Oberkapitäns.
Der Regierungsassessor v. Lindequist berichtet über
die Thätigleit der Kommission unter dem 19. Jannar

Folgendes:
Am 21. Dezember v. Is. verließ ich Windhoek

zwecks Abreiten der Südgrenze des Hererolandes
gemäß § 2 des Vertrages vom 6. Dezember 1894.

Bis Aais schloß ich mich dem Zuge des Herrn
Majors Leutwein an.

Am 2. Januar d. Is. brach ich mit acht Neitern
und den mich begleitenden Okahandya-Hereros gen
Gobabis auf.

Am Mittag des zweilen Tages stieß ich bereits auf
dic ersten Hereroposten, die sich südlich von Gobabis
an dem auf der v. Frangoisschen Spezialkarte, Ab-

theilung Gobabis, als Gunakhas bezeichneten Platze
am schwarzen Nosob befanden, und deren Vieh
schon darüber hinaus nach Kaitsaub zu weidete.
Auf meine und der Okahandyaleute Vorslellungen
hin versprachen sie jedoch sofort jenseits Gobabis
zu ziehen. Schwerer war es, einen sehr starken
östlich von Gunakhas befindlichen und noch weiter
südlich vorgeschobenen Posten Kahimoas zum Ziehen
zu bewegen. An einer von der Aais-Gobabisstraße

wie von der Ngamiseestraße abseits gelegenen see-
artigen Vley, die weder auf der Franvoisschen noch
auf der Kiepertschen Karte verzeichnet ist, slanden
mehrere Tausend Stück des ausgezeichnetsten Rind-
viehs.

Ueber diesen Platz, den einzigen in den mir be-

kannten Gebicten, der meines unmaßgeblichen Er-
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achtens für Ackerbau in größerem Stile, insbesondere
für Kleinbauern, in Frage kommen kann, sowie über
die vielversprechenden Weideverhältnisse der von mir

durchreisten Gebiete bitte ich, mir besonderen Bericht
gehorsamst vorbehalten zu dürfen.

In Gobabis galt es zunächst die Nordlinie fest-
zusetzen, welche die Hereros unmittelbar nördlich
Gobabis gezogen haben wollten, da der alte Kama-=
herero die Lamberthottentotten daraus vertrieben
und denselben später auf ihre Bitten den Platz
Gobabis erst wieder überlassen hätte. Mit vieler
Mühe gelang es, sie dazu zu bewegen, das Land
von Gobabis bis zur Ostgrenze und westlich bis

Wiwley bis mindestens acht Wagenstunden nach Norden
als den Deutschen gehörig anzuerkennen.

Nachdem sie sich endlich hiermit einverstanden
erklärt hatten, kündigten sie allen in diesem Gebiete
befindlichen Viehbesitzern und Postenhaltern dies an
und befahlen ihnen, theils soforl, theils beim Eintritt
der Regenzeit zu ziehen. Falls es sich später als
nothwendig erweisen sollte, die Grenze äußerlich
kenntlich zu machen, so müßten Marken gesetzt
werden. Dies schon jeßt zu thun, verbot sich wegen
Zeitmangels.

In Omataure am weißen Nosob erschien der
Unterkapitän Nicodemus mit etwa 100 gut-

bewaffneten und kriegsgewöhnten Leuten, um mich
zu begrüßen und über die Grenze zu sprechen. Er
verlangte mit der ganzen Hartnäckigkeit seines
Charakters, daß die Grenze so gezogen werde, daß
Seeis den Hereros verbliebe. Nach mehr als zwei-
slündiger Debatte ließ er Seeis fahren, wogegen

ich so weit entgegenkam, daß ich den Hereros vor-
läufig den alleinigen Gebrauch des Nosobwassers
von Witvley bis Otyipauc zugestand. Gegen die
Nothwendigkeit einer Grenzregulirung verschloß er
sich übrigens nicht und vertraute mir später unter
vier Augen an, daß er nunmehr mit der durch die

Anwesenheit des Majors Leutwein in Okahandya
im Juni v. Is. geschaffenen Lage einverstanden sei,
sich mit Samuel Maharero ganz ausgesöhnt und
das Vertrauen zu den Deutschen habe, daß sie ihm
seine Selbständigkeit als Unterkapitän lassen würden.
Als er im Juli v. Is. nach Okahandya gekommen
sei, habe er geglaubt, er würde gleich Andreas

Lambert erschossen werden. Nicodemus begleitete
mich bis Otyiheinena am oberen Nosob.

Als ich am folgenden Tage von Assa Riarna

und den Okahandyaleuten verlangte, daß sie ihren
Stammesgenossen weiter bekannt gäben, daß von
Witvley der Nosob die Grenze bilde und die auf
dem rechten Ufer wohnenden Damaras auf das
linke hinüberziehen müßten, begegnete ich einem offen-
bar durch Nicodemus' Anwesenheit noch gestärkten
Widerstande. Sie malten aus, wie die Rinder alle

verhungern müßten, und verlangten, daß hier vor-
läufig Alles beim Alten bliebe. Samuel müsse den

Vertrag mit der Regierung ändern. Da mir vor

Allem daran liegen mußte, die Okahandyaleute auf



der bevorstehenden Versammlungin Otyiheinena ganz
auf meiner Seite zu haben, so stellte ich ihnen in
einer sehr ernsten und längeren Verathung ein
Ultimatum, indem ich, des Einverständnisses des
Majors Leutwein gewiß, als das Aeußerste, was

die Regierung nachgeben könne, den Hereros die
Weidegerechtigkeit auf dem rechten Nosobufer bis zur
Mitte zwischen diesem und dem Seeisfluß bis auf
Weiteres zugestand, während der Nosob als eigent-
liche Grenze festgechalten werden müsse. Dafür ver-
langte ich aber auch, daß sie nunmehr uneingeschränkt
hierfür ihren Stammesgenossen gegenüber eintreten,
widrigenfalls ich mich an mein Zugeständniß nicht
gebunden fühlte, sondern jetzt nach Hause reiten,
aber auf der gänzlichen Räumung des rechten Nosob-
ufers bestehen würde. Dies half. Wenn auch
schweren Herzens erklärten sie sich mit meinem Vor-
schlage einverstanden. Wer gesehen hat, wie dicht die
Hereros an den Ufern des Nosob sitzen und wie stark

ihre Herden sind, wird diese Fristgewährung sicherlich
gerechtfertigt finden. Erst ein andauernder friedlicher
Aderlaß seitens deutscher Händler, wie ihn Witbooi bis
vordrei Jahren alljährlich mit Gewalt unternahm, wird
den Viehbestand auf das richtige Maß zurückbringen
und die Inanspruchnahme des ganzen rechten Nosob-
ufers für die Deutschen möglich machen. Wie ich
höre, werden übrigens die Handelszüge auch nach
dieser Gegend nunmehr wieder aufgenommen werden
und sind bereits mehrere vorbereitet. Ich zweifle nicht,
daß die Händler gute Aufnahme und noch besseren
Absatz finden werden.

In Obyiheinena, dem Sitze des herdenreichen
Großmanns Kahimemoa —seit 3 Jahren Missions-

station (Missionar Lang) —, hatten sich die sämmt
lichen Großleute des Nosob mit zahlreichem Gefolge
eingesunden. Zu neunen sind außer Nicodemus vor

Allem Mambo, Baratjo, Kananzati und Kanajeta.
An dem Tage unserer Ankunft waren allein von

außerhalb gegen 400 Hereros zugezogen, sämmtlich
bewaffnet und in nicht eben friedlicher Stimmung.
Die Zurückdrängung ihrer Stammesgenossen von der
zwischen Windhoek und Kowas gelegenen Ritt-
mannschen Farm, bis wohin zahlreiche Hererowersten
widerrechtlich vorgeschoben waren, faßten dieselben
zum Theil als Feindseligkeit auf. Dazu kam, daß
sie einen Vertreter der deutschen Regierung und
deutsche Soldaten zum ersten Male sahen. Das
reservirte und hochfahrende Wesen, das sie anfangs
an den Tag legten, bestätigte die mir von einem

dortigen Weißen hinterbrachte kriegslustige Stimmung.
Dieselbe wich jedoch von Stunde zu Stunde mehr,
unzweifelhaft durch den Einfluß der Okahandyaleute.
Indessen konnten sich die Großleute noch nicht ge-
nügend an die deutsche Oberherrschaft gewöhnen,
um mich zuerst in meinem Lager zu grüßen. Viel-

mehr erwartete Kahimemoa, daß ich zuerst käme,
was ich natürlich nicht that. Vielmehr berief ich
am zweiten Tage sämmtliche anwesenden Unterkapitäne
und Großleute zu einer Versammlung nach unserem
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Lagerplatz, zu der sie alle, wenn auch theilweise
nach langem Sträuben, erschienen. In der Ver-
sammlung, die von 320 Hereros besucht war, wurde
schneller, als ich vermuthen konnte, ein völliges Ein-
verständniß auf der mit Assa Niarna festgesetzten
Basis erzielt.

Von Otyipauc ab soll die Grenze nach dem
Vertrage den Nosob verlassen undin westsüdwestlicher
Richtung auf Okapuka zuschneiden. Wir wählten
den theilweise sehr beschwerlichen Weg am Nosob
entlang bis zu dem landschaftlich sehr schön ge-
legenen Otyituesu und zogen von dort durch gutes,

namentlich für Kleinvieh vorzügliches Weidcland in
südlicher Nichtung nach Windhock. Auf dieser
Strecke mußten wir uns darauf beschränken, den

auch hier sehr dicht sitzenden Hereros ungefähr die
Grenzpunkte anzugeben, über die sie künftig nicht
mehr hinaus weiden dürften. Hier wird gelegentlich
eine Festlegung durch den Feldmesser und die An-

gabe bestimmter Bergluppen oder Errichtung sonstiger
Grenzmarken erfolgen müssen.

Das Resultat der Reise ist in dem beigeschlossenen

Protokoll niederlegt.
Um die Hereros, die bei ihrem Biehreichthum

naturgemäß immer aufs Neue nach Süden vorzu-

drängen versuchen werden, im Schach zu halten,
wird sich die Verlegung einer Garnison nach Seeis
und dem als Station auf dem südlichen Ngami-

seewege wichtigen und zulunftsreichen Gobabis kaum
vermeiden lassen.

Protokoll, betreffend Abreitung der Süd-

grenze des Hererolandes.

Die im § 2 des Vertrages betr. Festsetzung
der südlichen Hererogrenze vom 6. Dezember 1894

bestimmte Kommission, bestehend aus dem Stell-
vertreier des Kaiserlichen Landeshauptmanns a. i.

Regierungsassessor v. Lindequist und dem von dem

Oberhäuptling Samuel Maharero an seine Stelle
unter Zustimmung des Landeshauptmanns ernannten

Unterkapitän Assa Riarua in Okahandya, hat zu-
sammen mit den Großmännern Inlius, Paulus,

Wilhelm, Christian, Friedrich Maharero und Hugo
ausOkahandya in derZeit vom 21. Dezember bis

15. Januar die Südgrenze abgeritten und ist dabei
zu folgender Vereinbarung gelangt:

1. Die Südgrenze soll von ihrem östlichsten
Punkte bis zur Höhe von Gobabis mindestens zwei
Treks (acht Stunden mit dem Ochsenwagen) nördlich
von einer durch Gobabis gelegten, dem Breiten-

grade parallel laufenden Linie gehen, von Gobabis
bis Witvley in gleicher Entsernung von dem die
beiden Orte verbindenden Wege.

Die Setzung von Grenzmarken wird vorbehalten.
2. Von Witvley bis Otyipaue bildet der Nosob

die Grenze, indeß soll den Hereros vorläufig bis zu
einem zwischen dem Kaiserlichen Landeshauptmann
oder seinem Stellvertreter und dem Oberhäuptling



der Hereros festzusetzenden Zeitpunkte das ganze
Wasser im Nosob und das Weiderecht auf dem
rechten Nosobufer bis halbwegs zum Seeisfluß ver-
bleiben.

3. Von Otyipaue nach Okapuka soll die Grenz-
linie durch den Feldmesser festgelegt und nach Zu-
stimmung beider Theile durch Grenzmarken sichtbar
gemacht werden.

Den südlich der Grenze wohnenden Hereros ist
dieselbe bekannt gegeben, und sind dieselben, soweit
sie nicht sofort gezogen sind, angewiesen worden,
nach Eintritt der Regenzeit die südlich der hier be-
zeichneten Grenze gelegenen Gebiete zu räumen.

Insbesondere ist auf der Versammlung in Otyi-
heinena am 10. d. Mts. dem Unterkapitän Nicodemus

und den Großleuten Mambo, Kahimemoa, Kanangati,
Kayata und Baratyio der Grenzvertrag und die

Vereinbarung der Grenzkommission mitgetheilt. Die-
selben haben sich sämmtlich damit einverstanden
erklärt.

v. übersetzt g. u.
gez. v. Lindequist, gez. Assa Riarna.

Regierungsassessor.
Als Zengen:

gez. Gustav Voigts, gez. Paulus Kanaimba,
als Dolmetscher. Julius Kauraisa,

. Christian Muturua,

Friedrich Maharero,
Hugo Kandyin,
Wilhelm, Schulmeister.*--.

Die Bergdamaras in Okombabe.

Behufs Feststellung der Grenzen des den Berg-
damaras zugewiesenen Platzes Okombahe (siehe Ko-
lonialblatt S. 78) hat sich der Stationschef von
Omaruru, Lieutenant v. Volkmann, dorthin be-

geben und über seine Thätigkeit Folgendes berichtet:

Vom 16. bis 22. Dezember v. Is. führte ich den
Besuch in Okombahe aus. Der Weg dahin, etwa
18 Fahrstunden, landschaftlich, namentlich in der

zweiten Hälfte, sehr schön, macht große Umwege.
Während der erste Theil des Weges im Allgemeinen
gut ist, ist der zweite Theil außerordentlich schwierig
für Ochsen; auf einem Treck z. B. muß man etwa

12 größere oder kleinere sandige Reviere passiren.

Dazu findet sich auf dem ganzen Wege wenig Weide,
so daß das Vieh von den zahlreichen Werften vier
bis fünf Stunden weit getrieben werden muß. Am
18. um 10 Uhr abends traf ich in Okombahe ein

und fand bei Missionar Schaar freundliche Auf-
nahme. Am 19. früh begann ich mit den Be-
rathungen; von dem Kapitän Manasse waren Mutate

und Asser mitgeschickt. Ich konnte mich bald über-
zeugen, daß der Kapitän Daniel Karriko, ein auf-
geblasener Patron, der überall das große Wort führt
und die Bergdamaras sehr bedrückt hat, in lkeiner
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Weise geeignet wäre, mit Kornelius zusammen zu
regieren und daß die Streitigkeiten nicht aufhören
würden. Ich sagte ihm deshalb, er könnte Kapitän
in Olombahe bleiben, aber nur für die am Platz

wohnenden Hereros, daß aber Herr Major Leut-
wein den Platz selbst dem Kornelius zur Nutz-

nießung übergeben hätte.
Merkwürdigerweise waren die Gesandten des

Manosse und Daniel, der übrigens von Manasse als

Kapitän eingesetzt ist und als solcher einc recht unter-
geordnete Rolle spielt, der Ansicht, daß es sich bei
der Abtretung nur um den Platz handelte und Weide-=

land im Umkreise von ctwa einer Stunde. Da ich

mich überzeugte, daß im Umkreise von zwei bis drei
Stunden nur wenig Gras wächst, beschloß ich, vor

nochmaliger Rücksprache mit Manasse keine Grenzen
sestzusetzen, und setzte einen Vertrag auf, laut dessen
vorläufig die Viehposten der Hereros und Berg-
damaras bleiben sollen, wo sie sind, und die Hereros
nicht das Recht haben, in der Umgegend von Okom-
bahe den Bergdamaras das Wasser zu verweigern,
wic sie bis jetzt mit Vorliebe gethan haben.

Nach längeren Verhandlungen mit Manasse, dem
ich klar machte, daß er dem Herrn Major als dem
Vertreter Sr. Majestät des Kaisers ein so kleines
Stück Land doch überhaupt gar nicht anbieten könnte,
bin ich zu einem nach meiner Ansicht günstigen Ab-

schluß gekommen. Manasse hat bei der Abtretung,
wic ich selbst sehen konnte, große Schwierigkeit mit
seinen Großen gehabt und ich habe mich über die
Energie gefreut, mit der er bei der Berathung an

den von ihm vorgeschlagenen Grenzen festhielt.
Die Namen der Außenplätze — mir von Okom-

bahe her bekannt — stehen nicht auf der Karte.

Die Grenze, welche ich bei meiner nächsten Anwesen-
heit in Okombahe abreiten will, was vier bis fünf

Tage in Anspruch nimmt, läuft in östlicher Richtung
nahe Okombahe — etwa zwei Stunden —, da in

Kawab bedeutende Hererowerften sind und Manuasse
diesen Platz gern behalten wollte; nach Süden
folgen die Wasserstellen Okanadyon und Ornaron--

gombeondowazu; nach Westen Otyombane, Olatnetue,
Tabethaub, Tsumtsaub, Ongavakahoni (etwa einen
Tag von Okombahe zu reiten); nach Norden Otyi-
kukuma, Otyangeama, Paknaas-Berg (bei Kiepert
Paukuab). Ferner hat sich, allerdings nach schweren
Kämpfen, Manasse entschlossen, einer Anzahl Berg-
damaras, welche am Bockberge, südlich Olombahe,
eine große Werft haben und welche Daniel Karrilko
als seine Sklaven ansah, zu erlauben, als freie
Leute nach Okombahe zu gehen.

Manasse beabsichtigt übrigens, um alle Streitig-
leiten zu vermeiden, den Platz von Hereros, die

ohnehin in geringer Zahl da wohnten, frei zu machen.
Den Ritt nach Otyonboneb will ich in der

zweiten Hälfte des Januar mit Missionar Berns-
mann ausführen.



— 167

Strafzug gegen die Khauas-Dottentotten.

Aus Windhoek eingetroffenen Nachrichten enl-
nehmen wir über den Beginn cines Zuges der

Schutztruppe gegen die Khauas-Hottentotten Fol-
gendes:

Schon seit geraumer Zeit hatte dieser Stamm

sich eine Neihe frecher Räubereicn zu Schulden
kommen lassen. So überfielen die Hottentotten in
der Nacht vom 10. zum 11. Oktober v. IJs. die

etwa 1500 m von Aais entsernt liegendeFarm des

Ansiedlers Ohlsen und raubten ihm seinen ganzen
Viehbestand in Stärke von etwa 100 Cchsen und Kühen.

Gleichzeitig nahmen sie einem gewissen Mähler,
der gerade mit einem Transporte in Aais angelangt
war, das gesammte aus 47Ochsen bestehende Zug-
vieh heimlich weg. Die Versuche des Stations-
ältesten von Aais, Sergeanten Bohr, den Hotten-
totten das Vieh wieder abzujagen, blieben erfolglos.
Infolgedessen sah sich Major Leutwein gezwungen,
einen Zug zur Bestrafung des räuberischen Stammes
zu unternehmen. Er brach am 21. Dezember v. Is.
mit der 2. Kompagnie unter Hauptmann v. Sack

und einem Theile der 1. Kompagnie nebst drei Ge-

schützen nach Aais auf. Bevor das Detachement
Kowas erreichte, traf eine Meldung von der Station

Hoachanas ein, welche ein Abschwenken der 2. Kom-
pagnie von Kowas nach Süden erforderlich machte.

Der Platz Hoachanas nebst seiner nächsten Umgebung
war, wie erinnerlich,“) nach der Unterwersung Witboois
von Major Leutwein der rothen Nation (Hoachanas-

Hottentotten) als ihr ehemaliger Wohnsiß wieder
angewiesen worden. Im Begriff, sich dort nieder-
zulassen, wurden die Hoachanas-Hottentotten von den

Khauas-Hottentotten überfallen. Der Stationsälteste
von Hoachanas entsandte auf das Schießen hin eine
Patronille in der Richtung auf die südlich von

Hoachanas liegende Wasserstelle Gomchanas. Etwa
200 m vor diesem Orte wurde die Patronille von

50 bis 60 Khanas-Hottentotten angegrissen, wobei

die Reiter Ziehm und Bahlecke, welche erst kürzlich
für ihr tapferes Verhalten durch eine Allerhöchste
Belobigung ausgezeichnet worden waren, gefallen
sind. Der Stationsälteste von Hoachanas mußte sich
bei der geringen Stärke der Besatzung auf die De-

sensive beschränken. Nach Eintressen der Nachricht
in Windhoek brach Lieutenant Eggers mit den noch
versügbaren Mannschaften und der Besatzung von

Rehoboth nach Hoachanas auf, sand dort aber bereits
die von Major Leutwein detachirte 2. Kompagnie
unter Hauptmann v. Sack vor. Major Leutwein

selbst hatte mit der 1. Kompagnie am 31. Dezember

v. 3. Aais erreicht.

Deutsch-Meu-Guinra.

Tod des Landeshauptmanns Schmiele.

Am 3. März d. JIs. ist in Batavia auf der

Rückreise nach der Heimath der Landeshauptmann
der Neu-Guinca-Kompagnie, Georg Schmiele, in-
solge von Malaria verschieden. Der Tod dieses ver-

dienstvollen und erfahrenen Beamten bedentet einen

schweren Verlust, nicht nur für die Neu-Guinca-Kom-
pagnie, sondern auch für die Kaiserliche Regierung
und überhaupt für den kolonialen Dienst. Die Neu-

Guinca-Kompagnie widmet dem Verstorbenen folgenden

Nachruf!
Nach telegraphischer Nachricht ist der Landes-

hauptmann im Schutzgebiet der Neu-Guinca-Kom
pagnie, Herr G. Schmiele, am 3. März an Vord

des Postdampfers „Lübeck“, mit welchem er die

Heimreise von Friedrich Wilhelmshafen angetreten
halte, auf der Rhede von Batavia verschieden.

Herr Schmiele war aus dem preußischen Justiz
dienst, dem er als Gerichtsassessor angehört hatte,

im Jahre 1886 in den Dienst der Neu-Guinea=

Kompagnie getreten und von dem Herrn Reichs-

kanzler als Richter für den Bismarck Archipel be-
stellt worden. Als das Neich im Jahre 1889 die
Landesverwaltung übernahm, trat er in den Reichs.

dienst über und blieb in der bisherigen Stellung

mit dem Titel eines Kanzlers. Bei Rücknahme der

Verwaltung im Jahre 1892 übertrug ihm die Neu
Guinca-Kompagnie, nachdem er aus dem Reichsdieust

beurlaubt war, das Amt des Landeshauptmanns als

ihrem obersten Vertreter im Schutgebiet. Dieses
Amt hat er bis zu seiner Abreise versehen.

In allen seinen Stellungen hat Herr Schmiele
sich als ein Mann von unermüdlicher Arbeitskraft,
von slets regem Pflichteifer und von vollkommener

Redlichkeit erwiesen. Mit gründlichen Rechts= und
Sprachkenninissen ausgerüstet, war er den schwierigen

Aufgaben der Landesverwaltung und des Ober-

richters, wie auch das Auswärtige Amt des Reichs

rühmend anerkannt hat, durchaus gewachsen. Dabei
hatte er ein warmes und lebhaftes Interesse für die

Erforschung des Landes und eine hervorragende
Fähigkeit, mit den Eingeborenen zu verkehren und

deren Zutrauen zu gewinnen.
Seine überaus rüstige Gesundheit hatte ihm er-

laubt, länger als acht Jahre in dem Klima des

Schutzgebietes auszuhalten. Nur wenige Wochen
dieser Zeit hal er auf Urlaub in Deutschland verbracht.
Jedoch erkrankte er im Herbst vorigen Jahres, so
daß er sich genöthigt sah, in einer von der eban-

gelischen Mission Simbang auf dem Sattelberge
eingerichteten Gesundheitsstalion Genesung zu suchen,
die er vollständig aber nicht gefunden hat.

In dem Dahingeschiedenen ist der Verlust eines
tüchtigen und pflichtgetreuen Kolonialbeamten von

unvergleichlich reicher Ersahrung zu beklagen, der,
wenn ihn der Tod nicht im lrästigsten Mannes=



alter gefordert hätte, durch sein Können und Wissen
im kolonialen Dienst noch lange erfolgreich hätte
wirken können. Sein Andenken wird an den Stätten

seiner Thätigkeit wie darüber hinaus in Ehren er-

halten bleiben.

Berlin, den 7. März 1895.

Die Direktion der Neu-Guinca-Kompagnie.

Der Vorsitzende:

A. v. Hausemann.

RAus dem Bereiche der Wissionen und

der Antisklaverei-Bewegung.

Dem um die Förderung des evangelischen Mis-

sionswesens hochverdienten Staatssekretär a. D. Wirk-
lichem Geheimen Rath Dr. v. Jacobi ist der Rothe

Adler-Orden erster Klasse verliehen worden.

Von D. Flick, Mitglied der tatholischen Missions-
station Kilema am Kilimandjaro, sind Beiträge zur

Kenntniß der Massaisprache eingegangen, die dem
Heransgeber der Zeitschrift für afrikanische und
oceanische Sprachen zur Verwerthung überwiesen
worden sind.

Die Brüdergemeinde hat im südwestlichen
Theile von Deutsch-Ostafrika in Ipiana, einem Platze
ungesähr zwei Stunden westlich vom Nordende des
Nyassa-Sees, am linlen Ufer des Kiwiraflusses eine

ncue Missionsstation angelegt.

Rus fremden Rolonien.

Telegraphenwesen in der Kapkolonie

Die Telegrapheneinrichtungen in dem Theile der
Kap-Kolonie, welcher an das deutsche Schutzgebiet

grenzt, sind durch Herstellung einer Leitung zwischen
Ooliep und Port Nolloth vervollständigt worden.
An der neuen Linie sind, neben der bereits bisher

in Thätigkeit gewesenen Telegraphenanstalt in Ookiep,
neue Telegraphenanstalten in Concordia und Port

Nolloth eingerichtet worden. Die- Einrichtung einer
weiteren Telegraphenanstalt au der neuen Linie in

Anenous steht binnen Kurzem bevor.

Schiffsverkehr in Sansibar im Jahre 1894.7)

Der Schiffsverkehr im Hafen von Sansibar ge-
staltete sich im Jahre 1894, wie folgt:

*) Vgl. D. Kol.-Vl. 1894. S. 195.
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.... Zahl der Raumgehalt Raumgehalt

katiopaliet angekommenen] in deutschen in englischen
h i onnen Megister-Tous

veutshe68 g8 610 3792
englische 5 96 330 72 086

französische 26 58 822 44 048
sansibarische 27 13 424 10 046
amerikanische. 2 3378 2528
italienische 1 801 600
vortugiesische. 1 161 121

Zusammen 179 271526 1 203 191

Bei dieser Aufstellung sind die Dampfer des
Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika
nicht mitgerechnet. Trotzdem stehen die Deutschen
Schiffe an Zahl wie an Raumgehalt denen aller
anderen Nationen voraus.

Die Zahl der abgegangenen Schiffe ist der der
angekommenen im Allgemeinen gleich und ist nur
bei den Schisfen des Sultans und des Sansibar-

Gonvernements, die oben als sansibarische zusammen-
gefaßt sind, um eins geringer.

Unter den oben gezählten Schissen befand sich
ein deutsches und ein englisches Segelschiff. Die
französischen und sansibarischen Schiffe waren aus
schließlich Dampfer, die amerikanischen, italienischen
und portugiesischen Schisfe ausschließlich Segler.

Dandelsverkehr der erpthräischen Rolonie

im Jahre 1893.

Nach den in dem „Movimento Commerciale"“
enthaltenen slatistischen Ausweisen über die Waaren-
einfuhr nach der italienischen Kolonie Eritrea über
die Zollstelle Massuaa während des Jahres 1893
ist in der Art und Bedeutung der hauptsächlich in

Betracht kommenden Handelsartikel eine bemerkens-
werthe Aenderung nicht eingetreten. Der Werth der
zollpflichtigen Waareneinfuhr über Massauna ist
von 9 958 725 Lire des Jahres 1892 jetzt auf

7971 114 Lire, die Gesammteinfuhr zu Wasser und

zu Lande von 10 9003 015 Lirc auf 9 863 829 Lirc

zurückgegangen.

vorbildung der Beamten des Rongoslaats.

Durch eine Verordnung vom 3. November v. Is.

sind die Bedingungen, welche für die Anstellung von
Beamten im Dienst des Kongostaats in Zukunft maß-
gebend sein sollen, festgestellt. Nach dem in dem
Bullctin Olliciel de I’Etat Independant du Congo
(Novemberheft 1894) veröffentlichten Wortlaut ent-
hält die Verordnung folgende Bestimmungen:

Art. 1. Gesuche um Anstellung im Dienst des

Kongostaates sind an den Staatssekretär schriftlich
einzureichen. In dem Gesuche ist das Ressort, inner-
halb dessen der Bewerber verwendet zu werden wünscht,

 zu bezeichnen.



Art. 2. Der Generalsekretär des betreffenden

Ressorts prüft, inwieweit dem Gesuche mit Rücksicht
auf die Führung, Vorbildung und körperliche Taug-
lichkeit des Bewerbers stattzugeben ist.

Art. 3. Die in Gemäßheit des Art. 2 brauch-

bar befundenen Bewerber haben sich einer Prüfung
zu unterziehen. Den Vorsitz in der zur Abnahme
derselben eingesetzten Kommission führt der General=
sekretär des betreffenden Ressorts.

Die Prüfung erstreckt sich auf den Nachweis der
erforderlichen allgemeinen Kenntniß der Geographie,
der Produktionsverhältnisse, der Hygiene und der
Gesetze und Verordnungen des Kongostaates. Dabei
werden die Anforderungen, welche für die Verwendung
in dem Ressort, für welches die Bewerbung erfolgte,
zu stellen sind, besonders berücksichtigt.

Art. 4. Die endgültige Annahme derjenigen Be-
werber, welche den Anforderungen der Art. 2 und 3

genügt haben, erfolgt durch den König-Souverän.
Art. 5. Der Staatssekretär ist mit der Aus-

führung der Verordnung, welche mit dem 3. No-

vember 1894 in Kraft tritt, beauftragt.

Schifsbewegungen in den Däfen des Rongostaats.

Im dritten Quartal (1. Juli bis 1. Oktober)
1894 liefen in den Hafen von Boma 17 Schiffe

(23 403 Tonnen) ein, darunter 6 deutsche
(8559 Tonnen), außerdem 36 Küstenfahrzeuge
(1014 Tonnen); den Hafen verließen 17 Schiffe
(23 403 Tonnen), darunter 6 deutsche (8559 Tonnen)
und außerdem 40 Küstenfahrzeuge (1210 Tonnen).
In den Hasfen von Banana liefen während desselben
Zeitraums 18 Schiffe (23 235 Tonnen) ein,
darunter 5 deutsche (7031 Tonnen), außerdem
57 Küstenfahrzeuge (1531 Tonnen); aus dem Hafen
liefen 20 Schiffe (25 538 Tonnen) aus, darunter
6 deutsche (8492 Tonnen) und außerdem 59 Küsten-

fahrzeuge (1510 Tonnen).
(Bulletin Olliciel. Novemberheft 1894.)

Sudget des Rongostaats für das Jahr 1895.

Das Budget des Kongostaats für das Jahr 1895

schließt in seinen ordentlichen laufenden Einnahmen
mit 6 004 764 Frcs., in seinen Ausgaben mit

7 370 939 Fros. ab.

Die ordentlichen Einnahmen setzen sich zusammen
aus einem Vorschuß Belgiens an den Kongostaat von

2 Millionen Francs, aus einem Beitrag des Königs
Leopold von 1 Million Francs und den auf

3 004 764 Frcs. veranschlagten Einnahmen des Kongo-
staats. Bei letzterer Summe ist der Ertrag für Land-
verkäufe und Landverpachtungen mit 25 103 Frcs.,
der Ausfuhrzölle mit 715 098 Frcs., der Einfuhr-
zölle mit 480 205 Frcs., der Reineinnahme der Post-
verwaltung mit 100 060 Frcs., der Gewinn aus
sonstigen V I h Sanstalten des Staats mi 202 140 Frcs..
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die Einnahme aus dem Staatsgut und den in natura

zu leistenden Abgaben der Eingeborenen mit
1250 000 Frcs. in Ansaß gebracht. Der Rest wird

als Ertrag direkter Steuern, Wege-, Holzschlags-,
Schifffahrts-, Gerichts= und Kanzleigebühren ver-
anschlagt.

Die Ausgaben werden, wie folgt, berechnet:

Departement des Innern.

1. Verwaltung in Europa 115 000 Francs
2. - in Afrika .. 626 933 -

3. Militär 3 556 672

4. Marin 397 273

5. Gesundheitsdienst 155 04=

6. Oeffentliche Arbeiten 547 1355
—. —) 103 600

8. Karawanen. 730 838

9. Verschiedenes 556 500 -

6 788 985 Francs

Departement der Finanzen.

1. Verwaltung in Europa 64 500 Francs
2. - in Afrika 274 500 -

3. Verschiedenes . 33 250

372 250 Francs

Departement der Auswärtigen Angelegen-

heiten und der Justiz.

1. Verwaltung in Europa 39 500 Francs
ost ·.. —. .. 11000

3. Schifffahrt 42544 -

4. Rechtspflege 92 660 -

5. Kultus 11 200 -

6. Verschiedenes 12900 .

209 704 Francs

(Bulletin Ollicicl. Dezemberheft 1894.)

VVVVUVVV VVVVVTYTTYYVVYVVYVWVVVVVVVVWTYVTTYT

Titterarische Besprechungen.

Revue Coloniale. Unter diesem Titel er-

scheint seit dem 1. Januar d. Is. zu Paris eine
Monatszeitschrift als Organ des unmittelbar unter

dem Ministerium der Kolonien stehenden, erst lürz-
lich geschaffenen Service des renseignements
commerciaux ct de la colonisation. Dieses

neue amtliche Auskunftsbüreau für Kolonialangelegen-
heiten hat sich aus der bereits seit dem Jahre 1892
im Palais de I'Industrie bestehenden ständigen
Ausstellung von kolonialen Ein= und Ausfuhr=

artikeln entwickelt, und das bisherige Organ der
Ausstellung, das Bulletin de I’Exposition, hat
dieser Fortbildung entsprechend den allgemeinen
Titel: „Revuc Coloniale“ angenommen. Das
Blatt verfolgt die Aufgabe, die Interessenten über
die kommerzielle Lage der Kolonien und die Kolo-
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nisationsfragen fortgesetzt zu unterrichten. Es ent-
spricht in der äußeren Anlage und Gruppirung des
Inhalls im Wesentlichen dem Deutschen Kolonial= welche durch ihre Lage oder die Aehrlichkeit der
blatte. Der erste Theil enthält die amtlichen, all-, sonstigen Verhältnisse einen Vergleich mit den

gemeinen und lokalen Verordnungen, welche für französischen Schutzgebieten ermöglichen. Den Schluß
die einzelnen Kolonien erlassen worden sind. der Zeitschrift bilden Mittheilungen verschiedenen
Der zweite Theil wird eingenommen von Artikeln Inhalts.
über die französischen Besitzungen und Berichten der

ffranzösischen Kolonialbeamten. Der dritte Theil
bringt Nachrichten über diejenigen fremden Kolonien,

Schiffsbewegungen.
(Die Zeit vor dem Orte bedeutet die Ankunft, hinter dem Orte die Abfahrt des Schiffes.)

S. M. S. „Bussard“ 15/2. Akaron. — 28/2. Lyttelton 5/3. — Wellington (Neu-Seeland). (Poststation:

Hospostamt.)
S. M. S. „Condor“ 9/1. Sansibar. (Poststation: Sansibar.)
S. M. S. „Cormoran" 15.12. Lourengo Marques. (Poststation: Hofpostamt.)
S. M. S. „Falke“ 1/12. Apia. — 9/2. Auckland 6/3. — Sydney. (Poststation: Hofpostamt.)

S. M. S. „Hyäne“ 20/12. Kamerun. (Poststation: Kamerun.)
S. M. Vermessungsschiff „Möwe“ 27/12. Port Natal 10/1. — Sydney. (Poststation: Sydney.)
S. M. S. „Seeadler" 29/1. Bombay. (Poststation: Bombay.)
S. M. S. „Sperber“ 5/2. Kapstadt. (Poststation: Walfischbai, vom 8/3. ab Mossamedes.)

Nach

Verkrhrs Nachrichten.
Postdampfschiffverbindungen nach dden deutschen Schutzgebieten.

DieAbfahrt erfolgt
vom Ein-

schiffungshafen an folgenden Tagen

Ausschiffungshafen.
Dauer

der Ueberfahrt

Briefe müssen aus

Berlin spätestens

abgesandt werden

1. Ramerun.
I Hamburg am 10. jedes MonatsT ** nachts
1 Liverpoo am 20. März, 17. April(englische #

2. Togo= Gebiet

(Fvon Accra bez. Quittah
mittelst Boten nach Lome
und Klein-Popo).

Kamerun 24 Tage

Kamerun 20 Tage

am 10, jedes Monats
20 abds.

am 18. März, 15. April
15 ums.

am 10.jedes Mts. nachts

3. Hüdwesasritanisches
adeWolffschbaizwiest

Volen nach Windh *

4. Deutsch-Ostafrika.

(LUebergang in Aden auf
das von Marseille kom-

Hamburg am 20.jedes Mts.

(beuische m"",%
am Leten jed. Mts.
am27. März,

s R . 24. April

rhanten am 13. April, 18. Mai

(nusshen s* am 30. April, 30. Juni
odine LSdine

am*ue, 8 MaieeSchiffe)
Brindisi am v % 0 14. April

cengiilet Schiffe) abds.
Brindisi am 14. April, 12. Mai

Engusche Soin *# abdmende französische Schiff.)

5. Raiser Wilhelmsland,
Biemarck-Archipel.

6. Marshall Inseln.

4 -

Mar am 12. jedes Mts.

Schiffe) 40 auams. —

Neapel am 40 April. 5. Junidera Schiffe)
Vrindisi am wn. 9. Juni

((lachversand)

Klei po 20 Tage

Lome 31 Tage
l! p 33 Taage
L od. Accra“

Quitta 95 oder Klein-

Popo 28 Tage

Walfischbai 30 Tage

Walsischbai 30 Tage

am 10., 20. und Letzten
ied. Mts. 720 abds.

am 25. März,

8.,22.April158 ums.

am 12. April, 17. Mai
1l#

am 30. April, 30. Juni
720 abds.

Dar-es-Salam
21 Tage

Sansibar 21 Tage

Sansibar 16 bezw.
18 Tage

Sansibar 18 Tage

am 15. März, 8. und

12. April, C., 10. Mai
10% abds.

am 10. jedes Monats
950 abds.

Friedrich Wilhelms-
hafen 45 Tage

41 Tage

am 8., 12. April,

1 3., 7. Juni
1026 abds.

Brindisis am  Nai abds.
(über Manila)

Jaluit 54 Tage am 10. Mai 1038 abds.

Auf Verlangen des Absenders erfolgt die Beförderung auch über Sydney oder über Honolulu.
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Schiffsbewegungen derAfrilanischen Dampfschiss Akt.-Gesellsch. Woermann-Linie (Hamburg—Westafrika).

Postdampfer Neise Letzte Nachrichten
von nach bis 12. März 1895

„Aline Woermann" Hamburg Loango 11. März Cuxhaven passirt.

„Anna Woermann . Hamburg Cap Palmas 5. März in Las Palmas.
„Carl Woermann“ otonou Hamburg 10. März in Accra.
„Eduard Bohlené Hamburg via Antwerpen n. Congo 7. März Dover passirt.
Ella Woermann" Loanda Hamburg 10. März in Accra.

„Erna Woermann" ambur Cap Palmas 15. März ab Hamburg.
„Gertrud Woermann Ponta Negra Hamburg 5. März in Gabun.
„Gretchen Bohlen" amburg Kotonon 5. März in Las Palmas.

edwig Woermann" otonou Hamburg 9. März in Hamburg.
„Feannette Woermann“ Hamburg galsischbai 4. März Dover passirt.
„Lulu Bohlen" Hamburg Loango 9. März in Accra.
„Marie Woermann .. Loango l Hamburg 24. Februar in Accra.
Professor e Cap Palmas Hamburg 7. März in Conakry.

FTheila Vohlen“ .... Walfischbai i Hamburg 7. März in Tanger.
„Andros ...... Hamburg Walfischbai 3. März in Accra.

Söäiffsbewegungen der Deutschen Ostafrika-Linic (Gamburg—Ostafrika).

Reise Lehte NachrichtenReichspostdampfer
4 p S ph von nach bis 13. März 1895

„Kaisrrr Durban Hamburg am 10. März von Marseille abgegangen.
„Kanzlerr .. Hamburg Durban am 13. März in Mozambique eingetroffen.
„Bundesrathh# . .zur Zeit im hiesigen Hafen.
„Reichstag .. Hamburg Durban am 11. März von Lissabon abgegangen.
„Admiral“ .. . . Durban Hamburg am 5. März in Bombay eingeiroffen.

„General Durban l Hamburg am 11. März von Mozambique abgeg.

—.......................—Ö——..t.——..——
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Anzeigen.
Inserale Qürdie zweigespaltene Leutzeie oder deren Raum 35 Pfennig) sind an dic Vermiibelci. Verlin 8WI2, Kochstraße 68—70,

t deren Zweigitelle. &amp;WII,Vernburger Straße 223, cinzusenden.

—————————————————“—“——““““—“““————2

1— Zur gefälligen Beachtung.
Um einen mäßigen Insertionspreis für Inserate kleineren Umfanges zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen,

vom 1. April d. In., alsp von Nr. 7 ab,

für den Inseratentheil den dreispaltigen Satz in Anwendung zu bringen. Der Preis für die Petitzeile ermäßigt sich

von diesem Zeitpunkt ab auf 25 Pfennige; bei Wiederholungen gewähren wir entsprechenden Nabatt.

Gebühren für Beilagen, die durch das Deutsche Kolonialblakt eine zweckmäßige und weite Verbreitung

finden, unterliegen besonderer Vereinbarung.

Hochachtungsvoll

Dir Ezpedition des Deutschen Kolonialblattes,
E. S. Milller &amp; Sohn,

Berlin SW12, Kochstraße 68—70.

G J § K. — J + +—..——
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Berliner Export- Tafel -Weißbiecrr. — "
in den Tropen mit Erfolg eingeführt, von den verehrlichen . H. 8CHMIOT
Messeverwaltungen in den deutschen Kolonien seit Längerem ARCHITEKT UND BAVUBERNEHMER.
ständig bezogen, dort sehr beliebt, Jahre lang haltbar, nur
aus bestem Malz und Hopfen hergestellt. Das Bier ist
sehr erfrischend und sehr bekömmlich, auch von den Herren
Aerzten der deutschen Schugztruppe empfohlen.

Versand in Kisten zu 50 1 und 100  Champagnerflaschen.

Mit näheren Angeboten steht auf Wunsch gern zu Diensten

DAMPFBÆOEREI, DOLZBREARBEITUNOS. UXD

PARQuET. FUSSBODEN.. FABRIX

BAu. TischL##a###t usp Schtosseazl.

Berliner Weißbierbrauerei und Malzfabrik Baualsráur von Elszuzorsrauxriozu.

Albert Bier, (13)
Berlin, Stralauerstraße 3—6. Begründet 1792. SPEZILALITATL:

Für Deutsch-Ostafrika, Sansibar und Madagaskar hat die AusrokuN0 vol Exrokr-BauTren#

Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft den Alleinverkauf. ALLER ART

Alleinige Vertreter für den sonstigen Export: # Hotz usb Elses.

Haorder &amp; de Voß, Hamburg, Gr. Burstah 36—38.

ALTONA HAMBURG

RAINWEG. GR. REICHENSTRASSE 31.Schnelllade Lerolrer FERNSPRECHnER No. 2. FERNSPRECHER AuTI. No. 1163.

Bnühertroffene. Veistung — 36 bis 42 Schuß un der —
3051.Min Pat.infastallen Ländern. D. R.1 Telscaa##-Anssss

Näofer inel. Reservemsgazis Mk. 30, * fvdnl · RaAINSCIEMDT, ALTONA.
M. Lucas, Kesselstadt/Hanau a. M. 6 ——— ——

Zur
Wiederkrhr d. Gedenhlagr

unserer vor25Jahren — Siege

Geschichte des

- entsch-französischen Krieges von 1870-71
von

Guaf,#elmuth von Moltke
General-Feldmarschall.

— m
Mit Bildnissen, Karten, Planskizzen und Moltkes Facsimile.

Preis nur: 3 Mk., in gepreßtem Orig.-Einband 3,60 Mk.

. Verlag von E. 7 Miliker F Sohn, FagaetHofbuchhandlung
 Berlin SWI2, Kochstraße6

Oesterreichisch- ungarischer Lloyd in Triest.
Aegyptischer und Indo-chinesischer Dienst. 10

Abfahrten ab Triest:

nach Alexundrien (Eillinie) über Brindisi, jeden Freitog zu Mittag; Ankunlst don nächsten Mittwoch früh;
Bombay EZillinie) über Brindisf, Port Said, Suez und Ademn am 3. jedes Monats um 4 Uhr nachmittage;

Ankunft um 19. desselben Monats, Anschluss nach Hongkong über Colombo, Penang und Singapore
und nach Calcutta über Colombe und Madras

Aden mit Berührung von Port Said, Suez, — Suakin, Massaua und Hodeidah am 15. der

Monate April, Juni, Auguer, Oktober und Dozember um 4 Vur nachmittags.
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Verlag der Königlichen Holbuchbhandlung von E. S. Mittler &amp; Sohn,

Berlin SW, Kochstrasse 66—70.

Socben erschien — wie alljührlich — in einer neuen Ausgabe:

VerzeichnissurLeuchtfeuer aller Meerc.
Hernusgegeben vom Reichs-Murine-Amt.

 Iifi''y'y''iiiii'eoi''y'i'i']?'Ia
I. Heft. Leuchtfener und Nebelsignalstationen in der Ostsce, den Belten, dem Sunde, dem

Kattetgal und dem Skagerrak. (Kurten Tit.Iund II.)

Cchestet A. 0,75, gebunden „K. 1.25.

II. IIeft. Leuchlisener und Nebelsignalstationen in der Nordsce und dem Nördlichen und Süd-

lichen Eismeer. (Karten Tit. III und XIII.) Geheftet MM. 0.75, gebunden A. 1,26.

III. IIet. Leuchtleuer und Nebelsignalstationen im Englischen Kanal, Westküste von England

und Schottland, Küsten von lrland. (Karten Tit. IV.)

Gcehestet AM. 0,80, gebunden AK. 1,30.

IV. Ileft. Leuchtleuer im Mittelmeere, Schwarzen und Azowschen Mcerc. (Karten Tit. V.)

Gchestet A. 1,—, gebunden „M. 1,50.

V. IIell. Leuchtlener im Nördlichen Atlantischen Oeean. (Kurten Tit. VI.)

Gehestet A. 1,20, gehunden K 1,70.

VI. Hest. Westindien und Südlicher Atlantischer Oeenn. (Karten Tit. VII und VIII.)

Gchestet . 0,70, gebunden (AX. 1,20.

VII. Hefit. Indischer Ocenn und Ostindischer Archipel. (Kurten Tit. IX und X.)

Gchestet MA. 0,70, gebunden (X. 1,20.

VIII. PHleft. Nördlicher und Südlicher Stiller Oeenn. (Kurten Tit. XI und Xll.)

Geheftet A. 0,70, gebunden A. 1,20.
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Der Aromatique
von Th. Lappe, Apothekenbesitzer

in Neudietendorf
hat durch seine ausgezeichneten Wirlungen auf die Verdauungsorgane in den Feldzügen 1864, 1866 und 1870/71
besonders Eingang in die Deutsche Armee gesunden.

Bei den Herren Offizieren wie den Truppen gleich beliebt, ist er ein Armecgetränk geworden,
welches bei jeder Indisposition des Magens eine beruhigende Wirkung ausübt, dessen hauptsächlichster Werth im
Vorbeugen jeder Erkältung, selbst nach geringem Genusse, besteht und das sich namentlich bei und nach an-
strengenden Märschen, Strapazen aller Art als aufrechterhaltend bewiesen hat. Vereits über hundert Kantinen
und Kasinos der Deutschen Armee führen, zum Theil seit einer Reihe von Jahren, den 4lnromtih#te und
bezeugen durch regelmäßige Nachbestellungen ihre volle Zufriedenheit.
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Walsroder Rauchloses Dulver.
Bedentend verbesserte (hellgraue) Patrone: verringerter Gasdruck, erhöhte Deckung, stärkerer Durchschlag,

Einheitsladung im Sommer und Winter für gewöhnliche Jagdverhällnisse.

Besonders gekennzeichnete Patronen mit starker Ladung zur Erzielung weiltragendster Schüsse bei Frostweller.

Grösßte Erfolge bei Wettschießen auf lebende Tauben und Thontauben.

Tur richtige Pulver-Ladung der Patronen wird garantirt; dieselben sind zungefährlich beim Gebrauch.
Die Patronen werden nur mit Pulver und Pfropfen, also ohne Schrot gelie

bgabe von losem Pulver bei gleichzeitigem Bezuge von Spezial-. Feronen= Hülsen, Pfropfen und
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Afrikanische Dampfschiffs-Aktien-Gesellschaft

WOPERMANN-INIED.
Am 20. Jlürz: P. D. „Hedwig Woermann“, Capt. Schilling,

nach Gorée, Monrovia, der Goldküste, Togo, Whydah und Kotonou.

Am 31. Mürz: P. D. „Thekla Bohlen“, Capt. Iversen,

nach den Canar. Inseln, Gorée und den Häfen der Südwestküste Alrikas von Landana

bis Loanda.

Am 10. April: P. D. „Harie Woermann“. Capt. Meinertz,

nach Madeira, Klein -Popo, Kamerun und den Hälen der Südwestküste Alrikas bis Loango.

Am 20. April: P. D. „Ella Woermann“, Capt. Nissen,

nach Monrovia, der Goldküste, Togo und Whydah.

Alle Gdter miissen m Tuye vror dem Abyunosdadttn bis I2 Uhr miittags länosseite sein.

Näheres wegen Fracht und Passage ertheilt in Hamburg die Alrikanlsche Dampfschlis-A.GC.Woermann-Ulnie
sowie der Schiffsmakler August Bolten, Wm. Miller’s Nachfolger, Admiralitätstrasse 33/34. 12

Deutsche ostafril#a Linie.

* Regelmässige Postdampfer-Verbindungunter Vertrag mit dem Deutschen Reiche

Zzwischen

Hamburg, OÖOstafrika und Transvaal
Amsterdam, Lissabon und Neapel anlaufend.

Die nächsten Expeditionen Iinden statt:

R. P’. D. „REICHSTAG', Capt. Elison 27. Mürz 1895 ab IHamburg (lt. Fahrplan)

R. P. D. „KAISER““, Capt. Vv. Isscendorff 24. April „ ab IHamburg 57

R. P. D. „ADNMIRAIL, Capt. West 44. Ani „„ ab Humburg „

nach Tanga, Dar-es-Saláäm, Sansibar, Mozambique, Beira, Delagoa-Bai und Natal.

Dieso Dampfer nohmon auch Passagiere und Waaren nach

Bagamoyo, Saadani, Pangani, Kilwa, Ibo, Lindi, Quelimane, Chinde, Lamu und
Mombassa.

Regelmässig alle acht Wochen Extradampfer

ab Hamburg 2##8 Kon der ###cken NMop##tng direkt nach Derban, Delzgoc-Bai,

Inambane, Oielimane, Mozamibide.
Die Damppfer RBaben vorzdloliche Einricheungen f## Passagyiere in cllen Klassen.

Ferner zwischen Ostalrika und Bombay regelmässig alle vier Wochen im An-
schluss an die Hauptdampler.

Näheres ertheilt in Hamburg: 20

wegen Fracht der Schiffsmakler August Bolten, W. Miller's Nachfolger,
wegen Passage die Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellscheaft,
sowie wegen Fracht und Passage die

Deutsche Ostafrika-Linie,
Gr. Reichenstrasse 25.

Dieser Nummer liegt das 1. Heft des VI. Vandes der „Mittheilungen von Forschungsreisenden
und Gelehrten aus den deutschenSchutgebieten“ bei.

Druck und Verlag der Königl. Hosbuchhandlung und Hoibuchduuckerei von E. S Mittler Sohn, Verlin sWI2, Kochstr. 68—70.

Dieser Nummer liegen zwei Prospekte bei: 1. von der Geographischen Verlagshaudlung Dietrich Reimer

in Berlin, 2. von der Verlagsbuchhandlung R. Oldenbourg in München und Leipzig.
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